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KURZFASSUNG 

KURZFASSUNG 

Der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) hat die Finanzierung der Krankenanstalten des 

Landes Kärnten überprüft. Die Finanzierung der Krankenanstalten erfolgte durch Land 

und Gemeinden und bezog sich auf Betriebsabgang, Immobilienerwerb und Investitionen. 

Zu unterscheiden waren die Landeskrankenanstalten Betriebsgesellschaft (KABEG) und 

die öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger. Ziel dieser Prüfung war, das 

System der Finanzierung der Krankenanstalten zu verbessern. (TZ 1) 

Finanzierung der KABEG 

Den Betriebsabgang der KABEG finanzierten Land und Gemeinden, wobei die KABEG 

den Gemeindeanteil mit Fremdmitteln finanzierte (Gemeindeumlagedarlehen). 

Fremdmittel nahm die KABEG auch zur Finanzierung von Investitionen und vom 

Immobilienerwerb auf. In Summe hatte die KABEG im Jahr 2018 Gesamtschulden 

von 1,3 Mrd. EUR. 

Abbildung: Gesamtschulden der KABEG 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Der Gemeindeanteil am Betriebsabgang der KABEG machte 30% vom Nettogebarungs-

abgang ohne Tilgungen von Fremdmitteln für Investitionen aus. Seit 2001 wurde der 

Gemeindeanteil nicht mehr durch direkte Zahlungen der Gemeinden laufend finanziert. 

Die KABEG nahm zur Finanzierung des Gemeindeanteils Fremdmittel, sogenannten 
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KURZFASSUNG 

Gemeindeumlagedarlehen, auf. Den Schuldendienst (Tilgung und Zinsen) trugen die 

Gemeinden, wobei dieser jährliche Beitrag der Gemeinden mit 30% des laufenden 

Nettogebarungsabgangs begrenzt war. Den darüber liegenden Betrag musste das Land 

finanzieren. (TZ 6) 

Der LRH stellte kritisch fest, dass die Schulden aus Gemeindeumlagedarlehen Ende 2018 

bereits 550 Mio. EUR betrugen und die Zinsen von 2001 bis 2018 rund 224 Mio. EUR 

ausmachten. Den Gemeinden brachte dieses System der Gemeindeumlagedarlehen bis 

zum Jahr 2018 eine Ersparnis von 352 Mio. EUR. Mit dem Erreichen der Obergrenze für 

die Zahlungen hatten die Gemeinden durch dieses System jedoch keinen Vorteil mehr. 

Der LRH empfahl das System der Gemeindeumlagedarlehen abzuschaffen. Den 

Gemeindeanteil am laufenden Betriebsabgang der KABEG sollte das Land nicht über 

Fremdmittel, sondern über direkte Zahlungen der Gemeinden finanzieren. Die 

bestehenden Schulden aus Gemeindeumlagedarlehen sollte das Land entsprechend der 

gesetzlichen Regelung durch das Land abbauen. (TZ 6) 

Das Land verkaufte in den Jahren 2005 bis 2009 Landesimmobilien um 372 Mio. EUR 

an die KABEG. Die Verkaufserlöse verwendete das Land für laufende Ausgaben. Die 

KABEG nahm zur Finanzierung des Kaufpreises Fremdmittel auf. Die Haftung, Tilgung 

und Zinsen übernahm das Land. Ende des Jahres 2018 betrug der Schuldenstand der 

KABEG aus dem Immobilienerwerb 229 Mio. EUR. Die letzte Tilgung würde im Jahr 

2034 erfolgen. Die Kosten für die Fremdfinanzierung des Kaufpreises werden bis zum 

Ende der Laufzeit voraussichtlich 206 Mio. EUR betragen. (TZ 11) 

Finanzierung der öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger 

Den Betriebsabgang von öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger finanzierten 

Land, Gemeinden und Rechtsträger. 2% finanzierten die Rechtsträger, 98% übernahm 

das Land, wobei die Hälfte davon auf die Gemeinden umzulegen war. Land und 

Gemeinden mussten ihren Anteil im drittnachfolgenden Jahr abrechnen. Zusätzlich war 

jährlich eine Vorauszahlung für das zweitvorangegangene Jahr zu leisten. Somit war für 

den Betriebsabgang 2016 im Jahr 2018 eine Vorauszahlung zu leisten. Die Abrechnung 

erfolgte im Jahr 2019. Durch diese zeitliche Verschiebung der Finanzierung mussten die 

Rechtsträger den Abgang durch Fremdmittel zwischenfinanzieren. Dafür nahmen sie 

Fremdmittel auf. In den Jahren 2001 bis 2019 fielen für die Zwischenfinanzierung Kosten 

von 37 Mio. EUR für Land und Gemeinden an. (TZ 12) 
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KURZFASSUNG 

Der LRH empfahl dieses Finanzierungssystem so anzupassen, dass der Betriebsabgang 

im selben Jahr auf Basis des Voranschlags der Krankenanstalten finanziert wird. Sobald 

der Rechnungsabschluss der einzelnen Krankenanstalten vorliegt, sollte der Anteil von 

Land und Gemeinden genau abgerechnet werden. Dadurch müssten die Rechtsträger die 

Betriebsabgänge nicht mehr durch Fremdmittel zwischenfinanzieren, womit die Kosten 

für die Zwischenfinanzierung entfallen würden. (TZ 12) 

Obwohl auch das Krankenhaus Spittal/Drau eine öffentliche Krankenanstalt eines 

privaten Rechtsträgers war, stellte es hinsichtlich der Finanzierung eine Besonderheit dar. 

Das Land schloss mit dem Rechtsträger des Krankenhauses im Jahr 2019 eine Public-

Private-Partnership Vereinbarung ab. Darin war festgelegt, dass das Land den 

Betriebsabgang des Krankenhauses zur Gänze übernahm. Eine Beteiligung des 

Rechtsträgers an der Finanzierung des Betriebsabgangs wie bei öffentlichen 

Krankenanstalten privater Rechtsträger war nicht vorgesehen. Der Betrag des Landes zur 

Abgangsdeckung war zu 30% auf die Gemeinden umzulegen. Der LRH empfahl dem 

Land das System der Betriebsabgangsdeckung an die anderen öffentlichen 

Krankenanstalten privater Rechtsträger anzupassen. (TZ 14) 

Schuldenmanagement der KABEG 

Die KABEG hatte Fremdmittel zu bestmöglichen Konditionen aufzunehmen. 

Informationen zur Schuldenmanagement-Strategie der KABEG verteilten sich auf 

mehrere Planungsunterlagen, Berichte und Besprechungsprotokolle. Einige Teile der 

Strategie waren nicht verschriftlicht und auch Zielvorgaben fehlten. Der LRH empfahl 

alle Aspekte der Finanzierungsstrategie für das kommende Jahr in einem Dokument zur 

strategischen Jahresplanung zusammenzufassen. Prozessbeschreibungen für das 

Finanzmanagement erstellte die KABEG im Rahmen des Organisationshandbuchs. Eine 

Prozesslandkarte, eine grafische Darstellung der Prozesskette und eine Risikobeurteilung 

für die Prozesse im Finanzmanagement fehlten jedoch. Der LRH empfahl eine 

Prozesslandkarte sowie grafische Prozessbeschreibungen in das Organisationshandbuch 

aufzunehmen und die Risikoanalyse auf die Prozesse des Finanzmanagements 

auszudehnen. (TZ 17, TZ 23, TZ 24) 
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KURZFASSUNG 

Durch Neuerungen im Kärntner Spekulationsverbotsgesetz mussten Land und KABEG 

ihr Finanzmanagement in Front Office und Back Office gliedern, wodurch sie mehr 

Personal brauchten. Im Prozess zur Aufnahme von Fremdmitteln waren zwischen dem 

Finanzmanagement des Landes und dem Finanzmanagement der KABEG umfangreiche 

Abstimmungen notwendig waren. Der LRH empfahl zu evaluieren das 

Finanzmanagement der KABEG mit dem Finanzmanagement des Landes 

zusammenzuführen. Dadurch könnte man Kompetenzen und Know-how bündeln, 

Synergien schaffen und Schnittstellen reduzieren. (TZ 28) 

Ausgewählte Maßnahmen 

In seiner Überprüfung setzte der LRH einen Schwerpunkt darauf, welche Maßnahmen 

und Konzepte zum Umgang mit der finanziellen Situation und zur Entwicklung des 

Leistungsangebots beim Land Kärnten und den Krankenanstalten selbst vorhanden 

waren. Der LRH wählte dafür wesentliche Maßnahmen aus: die Optimierung des 

Personaleinsatzes, die Fokussierung auf das Kerngeschäft und die Stärkung von 

Kooperationen. (TZ 29) 

Aufgrund der hohen finanziellen Bedeutung für das Land wies der LRH auf die steigende 

Personalanzahl und den damit verbundenen hohen Personalaufwand der KABEG hin. 

Der Personalaufwand stellte bei den öffentlichen Krankenanstalten die größte 

Aufwandsposition dar und betrug bei der KABEG 479,9 Mio. EUR im Jahr 2018. Von 

2001 bis 2018 stieg der Personalaufwand um 192,6 Mio. EUR bzw. 67%. Die 

Personalanzahl der KABEG lag im Jahr 2018 bei 6.483 Vollbeschäftigtenäquivalenten 

(VBÄ) und war damit gegenüber 2001 um 230 VBÄ gestiegen. Gleichzeitig wurden rund 

400 VBÄ beim Betriebspersonal abgebaut. Neben Neustrukturierungen ersetzte die 

KABEG einen Teil der Eigenreinigung durch Fremdreinigung im Sachaufwand. In der 

Prognose bis 2024 erwartete die KABEG einen weiteren Anstieg um etwa 200 Stellen 

gegenüber 2018. Für die Steigerungen des Personalaufwands waren neben der Erhöhung 

der Personalanzahl seit 2015 auch Erhöhungen der Gehälter maßgeblich. (TZ 29, TZ 30) 
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KURZFASSUNG 

Die großen Träger von Krankenanstalten verglichen ihre Gehaltssysteme nach 

österreichweit einheitlichen Kriterien. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht 

Ergebnisse dieses Vergleichs: 

Tabelle: Personalkostenvergleich auf Ebene der Träger 2019 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis Kostenvergleiche der KABEG 

Die Tabelle zeigt, dass die Jahresvergütung der KABEG bei den dargestellten Kriterien 

deutlich über dem österreichischen Durchschnitt lag und den ersten oder zweiten Rang 

belegte. Deswegen sollten das Land und die KABEG eine Harmonisierung der 

Vergütungsunterschiede zwischen den Trägern der Krankenanstalten der Bundesländer 

anstreben. (TZ 30) 

Die KABEG gab bereits geplante Maßnahmen und Vorschläge an, die zum Zeitpunkt der 

Überprüfung nicht umgesetzt waren. Dazu zählten Vorschläge zur Veränderung 

dienstrechtlicher Vorgaben. Diese Maßnahmen sollten evaluiert und sinnvolle 

Maßnahmen umgesetzt werden. Optimierungspotential beim Personaleinsatz gab es auch 

bei Nacht- und Bereitschaftsdiensten. Die Betriebsvereinbarungen, die die Dienstzeiten 

und Nachtdienste regelten, sollten analysiert und gegebenenfalls überarbeitet werden, um 

die Nacht- und Bereitschaftsdienste zu optimieren. (TZ 30) 

Jahresvergütung (in EUR) 2019

inkl. verlängerter Dienste bzw. Nachtdienste
KABEG Rang KABEG

Österreich-

Durchschnitt

KABEG 

Abweichung von

Durchschnitt

% KABEG in 

Bezug auf 

Durchschnitt

Fach-/Oberarzt1 137.773         1                      123.005         14.768                112%

Allgemeinmediziner1 101.187      2                   97.561        3.626               104%

Ausbildungsarzt zum Facharzt2 87.299           2                      79.410           7.889                  110%

Medizinisch-technischer Dienst3 60.256        1                   54.621        5.635               110%

Diplomgesundheits- und Krankenpfleger4 56.005           2                      52.914           3.091                  106%

Pflegeassistent4 43.306        2                   40.342        2.964               107%
1mit 40 verlängerten Diensten pro Jahr, für Alter 40 Jahre, ohne Pool-/Sonderklassengelder
2mit 40 verlängerten Diensten pro Jahr, für Alter 30 Jahre, ohne Pool-/Sonderklassengelder
3ohne Überstunden, für Alter 45 Jahre
4mit 60 Nachtdiensten, 288 Stunden Sonn- und Feiertagsarbeit, für Alter 45 Jahre
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KURZFASSUNG 

Die KABEG stellte fest, dass sich Leistungen aus dem extramuralen Bereich bzw. von 

niedergelassenen Ärzten zu den Ambulanzen der Krankenanstalten verschoben. Für 

ambulante Behandlungen mussten die Krankenanstalten jedoch Kapazitäten und 

Ressourcen vorhalten, was Kosten verursachte. Mit dem Fokus auf Kernleistungen von 

Krankenanstalten könnte man den Leistungsverschiebungen entgegenwirken. Eine 

Voraussetzung dafür war, dass außerhalb der Krankenanstalten und auch an Randzeiten 

adäquate Behandlungsstrukturen vorhanden waren. Daher sollten Strategien zur 

Entlastung der Krankenanstalten bei Leistungen, die zur basismedizinischen Versorgung 

des extramuralen Bereichs zählen, forciert werden. (TZ 31) 

In den öffentlichen Krankenanstalten waren trotz räumlicher Nähe die gleichen 

Fachbereiche vorhanden und somit Doppelvorhaltungen notwendig. Daher sollten 

sinnvolle Kooperationen, Spezialisierungen und Strukturoptimierungen weiter 

vorangetrieben werden. Das könnte sich positiv auf die Qualität der Leistungen auswirken 

und auch Kosten reduzieren. (TZ 32) 

Bei medizinisch-technischen Großgeräten fiel auf, dass sie nicht in gleichem Ausmaß in 

Anspruch genommen wurden. In einigen Fällen waren die Großgeräte der öffentlichen 

Krankenanstalten nicht ausgelastet. Die Großgeräte sollten daher so angeschafft werden, 

dass sie in ausreichender Zahl bereitgestellt und dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht 

und auch ausgelastet werden. (TZ 32) 
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PRÜFUNGSAUFTRAG UND 

PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG 

PRÜFUNGSAUFTRAG UND PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG 

Prüfungsauftrag 

1 Der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) überprüfte von Amts wegen die Finanzierung 

der Krankenanstalten des Landes Kärnten.1 

Den Gegenstand der Überprüfung bildete das System der Finanzierung der 

Krankenanstalten. Dabei war zwischen der Landeskrankenanstalten Betriebsgesellschaft 

(KABEG), den öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger sowie dem 

Krankenhaus Spittal/Drau zu unterscheiden. Die Finanzierung der Krankenanstalten 

erfolgte durch Land und Gemeinden und erstreckte sich auf Betriebsabgang, 

Immobilienerwerb und Investitionen. Die Finanzierung dieser Bereiche erfolgte teils 

durch Fremdmittel, sodass insbesondere die KABEG einen hohen Schuldenstand 

aufwies. Aus diesem Grund war das Schuldenmanagement der KABEG ebenfalls 

Gegenstand der Überprüfung. Schließlich setzte der LRH in seiner Überprüfung einen 

Schwerpunkt darauf, welche Maßnahmen und Konzepte zum Umgang mit der 

finanziellen Situation und zur Entwicklung des Leistungsangebots beim Land Kärnten 

und den Krankenanstalten selbst vorhanden waren. 

Ziel dieser Prüfung war, das System der Finanzierung der Krankenanstalten zu 

verbessern. Der Überprüfungszeitraum erstreckte sich über die Jahre 2001 bis 2018, wobei 

auch Neuerungen im Jahr 2019 mitberücksichtigt wurden.  

Das österreichweite System der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung 

(LKF) war nicht Gegenstand der Überprüfung des LRH.  

Prüfungsdurchführung 

2 Der LRH führte die Prüftätigkeit zwischen September und November 2019 durch. 

Für die Prüfung verwendete der LRH Daten und Unterlagen der Abteilung 5 – 

Gesundheit und Pflege des Amtes der Kärntner Landesregierung, der KABEG sowie des 

Kärntner Gesundheitsfonds. Weiters führte der LRH persönliche Gespräche mit den 

zuständigen Personen dieser überprüften Stellen. 

Am 9. und 10. Dezember 2019 fanden die Schlussbesprechungen mit der zuständigen 

Landesrätin, der Abteilung 5, der KABEG sowie dem Kärntner Gesundheitsfonds statt, 

in deren Verlauf die Prüffeststellungen und Empfehlungen erörtert wurden. 

                                                   
1 Überprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Kärntner Landesrechnungshofgesetz 1996 (K-LRHG) i.d.F. LGBl. Nr. 17/2016 
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PRÜFUNGSAUFTRAG UND 

PRÜFUNGSDURCHFÜHRUNG 

Das vorläufige Ergebnis zur gegenständlichen Überprüfung übermittelte der LRH der 

Kärntner Landesregierung, der KABEG und dem Kärntner Gesundheitsfonds am 

5. Dezember 2019 mit dem Ersuchen, innerhalb einer Frist von 8 Wochen Stellung zu 

nehmen. Die KABEG übermittelte ihre Stellungnahmen am 11. Februar 2020, die 

Landesregierung am 13. Februar 2020.  

Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen erstattete der LRH nunmehr dem 

Kontrollausschuss des Kärntner Landtages gemäß § 17 K-LRHG den endgültigen Bericht.  

Darstellung des Prüfungsergebnisses 

3 In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die 

Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit „1“ an der zweiten Stelle der Textzahl – TZ) 

und deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit „2“), die zusammengefasste 

Gegenäußerung (Kennzeichnung mit 3 und kursive Schriftweise) und eine allenfalls 

anschließende Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 4) dargestellt.  

Im Bericht verwendete geschlechtsspezifische Bezeichnungen gelten gleichermaßen für 

Frauen und Männer. Um diesen Bericht übersichtlich zu gestalten, wurde das enthaltene 

Zahlenwerk fallweise gerundet. 
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GRUNDLAGEN DER FINANZIERUNG DER 

KRANKENANSTALTEN 

GRUNDLAGEN DER FINANZIERUNG DER KRANKENANSTALTEN 

System der Finanzierung 

4 (1) Die Finanzierung der Krankenanstalten in Österreich erfolgte gemeinsam durch Bund, 

Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen.2 In den einzelnen Bundesländern war 

dafür jeweils ein Gesundheitsfonds eingerichtet, über den die Beiträge von Bund, 

Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen an die Krankenanstalten abgewickelt 

wurden. In Kärnten war dies der Kärntner Gesundheitsfonds, der von den Körperschaften 

die finanziellen Mittel erhielt und sie an die Krankenanstalten verteilte.  

Der Kärntner Gesundheitsfonds finanzierte mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 

unter anderem Investitionen der Krankenanstalten, strukturverbessernde Maßnahmen 

und Projekte. Den größten Anteil der Mittel verteilte der Kärntner Gesundheitsfonds als 

sogenannte LKF-Entgelte an die Krankenanstalten. Das System der Leistungsorientierten 

Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) war österreichweit einheitlich geregelt. Die LKF-

Entgelte waren die Abgeltung für die Leistungen der Krankenanstalten im stationären und 

ambulanten Bereich. Folgende Abbildung zeigt die Mittelaufbringung und Mittel-

verwendung des Kärntner Gesundheitsfonds für die Jahre 2017 und 2018:  

Abbildung 1: Mittelaufbringung und -verwendung des Kärntner Gesundheitsfonds 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen des Kärntner Gesundheitsfonds 

                                                   
2 Grundlage dafür war die Vereinbarung gemäß Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz über die Organisation und Finanzierung 
des Gesundheitswesens. 
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GRUNDLAGEN DER FINANZIERUNG DER 

KRANKENANSTALTEN 

Die vom Kärntner Gesundheitsfonds an die Krankenanstalten verteilten Mittel reichten 

nicht aus, um den Betrieb der Krankenanstalten vollständig zu finanzieren. Dies führte 

dazu, dass die Krankenanstalten jährlich Betriebsabgänge verzeichneten, die vom Land 

finanziert werden mussten. Ein Teil der vom Land finanzierten Betriebsabgänge wurde 

auf die Kärntner Gemeinden umgelegt. Darüber hinaus finanzierte das Land teilweise 

Investitionen der Krankenanstalten sowie den Immobilienerwerb durch die KABEG. 

Standorte der öffentlichen Krankenanstalten in Kärnten 

(2) Kärnten hatte öffentliche Krankenanstalten an elf Standorten, die von 

unterschiedlichen Rechtsträgern betrieben wurden. Die größte Krankenanstalt war die 

KABEG mit fünf Standorten. Darüber hinaus gab es sechs öffentliche Krankenanstalten, 

die von einem privaten Rechtsträger betrieben wurden. Folgende Abbildung zeigt die 

Standorte der Krankenanstalten in Kärnten: 

Abbildung 2: Krankenanstalten in Kärnten 

 

Quelle: Darstellung des LRH 

Ausgaben des Landes und der Gemeinden 

(3) Das Land finanzierte Betriebsabgang, Investitionen und Immobilienerwerb der 

KABEG. Bei den öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger trug das Land den 

Betriebsabgang. Das Land finanzierte das Krankenhaus Spittal/Drau mit einem 

Betriebszuschuss und einem Investitionszuschuss. Ab dem Jahr 2019 übernahm das Land 

anstelle des Betriebszuschusses die Finanzierung des Betriebsabgangs des Krankenhauses 

Spittal/Drau. Der Gemeinden waren an der Finanzierung des Betriebsabgangs der 

Krankenanstalten beteiligt.  
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GRUNDLAGEN DER FINANZIERUNG DER 

KRANKENANSTALTEN 

Folgende Darstellung zeigt die Ausgaben des Landes und der Gemeinden für die 

Krankenanstalten in Kärnten:  

Abbildung 3: Ausgaben des Landes und der Gemeinden für Krankenanstalten 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Rechnungsabschlüsse des Landes 

Im Jahr 2018 betrugen die Ausgaben des Landes für Krankenanstalten 241 Mio. EUR. 

Seit dem Jahr 2001 sind die Ausgaben um 100 Mio. EUR bzw. 70,3% gestiegen. Im 

Jahr 2018 zahlten die Gemeinden für die Finanzierung der Krankenanstalten in Summe 

85 Mio. EUR. Gegenüber dem Jahr 2001 stiegen die Ausgaben der Gemeinden für 

Krankenanstalten um 69 Mio. EUR bzw. 414,2%. Der Grund für den starken Anstieg der 

Ausgaben lag darin, dass der Gemeindeanteil am Betriebsabgang der KABEG seit dem 

Jahr 2001 durch Fremdmittel finanziert wurde und die Gemeinden dafür die Tilgungen 

und Zinsen übernahmen.3  
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FINANZIERUNG DER KABEG 

FINANZIERUNG DER KABEG 

Betriebsabgang 

Nettogebarungsabgang 

5 Ausgangspunkt für die Berechnung der Höhe des Landes- und Gemeindeanteils am 

Betriebsabgang der KABEG war der sogenannte Nettogebarungsabgang. Dieser wurde 

auf Basis des Voranschlagsentwurfs der KABEG im Rahmen von politischen 

Verhandlungen festgelegt und durch den Landtag beschlossen.4 Er berechnete sich aus der 

Differenz der Ausgaben und Einnahmen des Voranschlags der KABEG.5 Folgende 

Abbildung zeigt den vom Landtag beschlossenen Nettogebarungsabgang der KABEG: 

Abbildung 4: Nettogebarungsabgang der KABEG 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Rechnungsabschlüsse der KABEG 

Im Jahr 2018 betrug der Nettogebarungsabgang 254 Mio. EUR. Gegenüber dem 

Jahr 2001 stieg der Nettogebarungsabgang um 97 Mio. EUR. Prozentmäßig betrug der 

Anstieg in Summe 61,3% bzw. jährlich durchschnittlich 3,6%. 

                                                   
4 vgl. § 41 Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesetz, LGBl. Nr. 44/1993 i.d.F. LGBl. Nr. 64/2019 
5 Grundlage waren die kameralen Ausgaben und Verbindlichkeiten sowie Einnahmen und Forderungen der KABEG. 
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FINANZIERUNG DER KABEG 

Gemeindeumlagedarlehen 

6.1 Die Finanzierung des Nettogebarungsabgangs der KABEG erfolgte durch Land und 

Gemeinden. Der Gemeindeanteil machte grundsätzlich 30% vom Nettogebarungsabgang 

aus, wobei vom Nettogebarungsabgang die Tilgung von Fremdmitteln zur 

Investitionsfinanzierung abzuziehen war. Der Gemeindeanteil war seit dem Jahr 2001 

von den Gemeinden nicht laufend zu tragen, sondern war fremdfinanziert. Die KABEG 

nahm in Höhe des Gemeindeanteils Fremdmittel auf (Gemeindeumlagedarlehen), das 

Land übernahm dafür die Haftung. Die Gemeinden trugen schließlich den 

Schuldendienst (Tilgung und Zinsen) dieser Gemeindeumlagedarlehen, wobei der 

jährliche Betrag der Gemeinden mit 30% des laufenden Nettogebarungsabgangs6 begrenzt 

war. Den diese Grenze übersteigenden Betrag musste das Land finanzieren.7 

Folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Gemeindeumlagedarlehen seit dem 

Jahr 2001 jeweils mit Stand per 31. Dezember: 

Abbildung 5: Entwicklung der Schulden aus Gemeindeumlagedarlehen 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Ende des Jahres 2018 betrug der Schuldenstand der Gemeindeumlagedarlehen 

550 Mio. EUR. 

                                                   
6 ohne Tilgungen von Fremdmitteln für Investitionen 
7 vgl. § 68 Abs. 1 Kärntner Krankenanstaltenordnung, LGBl. Nr. 26/1999 i.d.F. LGBl. Nr. 74/2019 
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FINANZIERUNG DER KABEG 

Dieses System der Finanzierung des Gemeindeanteils durch Fremdmittel hatte jährlich 

Zinsen und Spesen zur Folge, die in folgender Abbildung dargestellt sind: 

Abbildung 6: Gemeindeumlagedarlehen – Zinsen und Spesen 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Die Belastung der Gemeinden durch Zinsen und Spesen aus Gemeindeumlagedarlehen 

betrug seit dem Jahr 2001 in Summe 224 Mio. EUR. Die Tilgungen von 

Gemeindeumlagedarlehen durch die Gemeinden machten bisher in Summe 

477 Mio. EUR aus.  
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FINANZIERUNG DER KABEG 

Die Fremdfinanzierung des Gemeindeanteils führte gegenüber der direkten Finanzierung 

zu einer Ersparnis für die Gemeinden. Folgende Darstellung zeigt die Zahlungen und die 

Ersparnisse der Gemeinden: 

Abbildung 7: Gemeindeumlagedarlehen – Zahlungen und Ersparnis der Gemeinden 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Die dunkelblaue Linie stellt 30% vom Nettogebarungsabgang8 und damit die Obergrenze 

für die jährlichen Zahlungen der Gemeinden dar. Die hellblaue Linie zeigt den jährlichen 

Schuldendienst der Gemeindeumlagedarlehen, die von den Gemeinden zu tragen waren. 

Fällt der Schuldendienst höher aus als 30% vom Nettogebarungsabgang (d.h. die hellblaue 

Linie verläuft über der dunkelblauen), muss das Land den übersteigenden Betrag 

übernehmen. Im Jahr 2018 überschritt der Gemeindeanteil erstmals die Obergrenze um 

638.000,- EUR. 

Die Ersparnis für die Gemeinden betrug in den Jahren 2001 bis 2017 in Summe 

352 Mio. EUR. Die jährliche Ersparnis nahm seit dem Jahr 2001 kontinuierlich ab. Im 

Jahr 2018 verzeichneten die Gemeinden durch das Erreichen der Obergrenze keine 

Ersparnis mehr. Da der Beitrag der Gemeinden mit 30% des Nettogebarungsabgangs 

begrenzt war, war bereits bei der Einführung des Systems der Gemeindeumlagedarlehen 

klar, dass die Ersparnisse der Gemeinde in Zukunft das Land übernehmen muss.  

                                                   
8 Nettogebarungsabgang abzüglich Tilgungen von Fremdmitteln zur Investitionsfinanzierung 
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FINANZIERUNG DER KABEG 

6.2 Der LRH kritisierte, dass der Gemeindeanteil am laufenden Betriebsabgang der KABEG 

durch Fremdmittel und damit durch Schulden finanziert wurde. Der LRH stellte kritisch 

fest, dass diese Schulden aus Gemeindeumlagedarlehen Ende 2018 bereits 550 Mio. EUR 

betrugen und die Zinszahlungen in den Jahren 2001 bis 2018 in Summe 224 Mio. EUR 

ausmachten. Dieses System der Gemeindeumlagedarlehen brachte den Gemeinden bis 

zum Jahr 2018 in Summe eine Ersparnis von 352 Mio. EUR. Der LRH wies darauf hin, 

dass durch das Erreichen der Obergrenze für die Zahlungen der Gemeinden das System 

der Gemeindeumlagedarlehen keinen Vorteil mehr brachte. 

Der LRH empfahl, den Gemeindeanteil am laufenden Betriebsabgang der KABEG nicht 

über Fremdmittel, sondern über direkte Zuschüsse der Gemeinden zu finanzieren. Das 

System der Gemeindeumlagedarlehen sollte abgeschafft werden. Die bestehenden 

Schulden aus Gemeindeumlagedarlehen sollten entsprechend der gesetzlichen Regelung9 

durch das Land abgebaut werden. 

6.3 Die Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die Umstellung der 

Gemeindeumlagedarlehen umfassender Transferentflechtungen bedürfe und dabei neben der 

Finanzierung der Krankenanstalten auch weitere Parameter in die Überlegungen miteinzubeziehen 

wären. Die Landesregierung begrüßte grundsätzlich eine Transferentflechtung und Schaffung klarer 

Zuständigkeiten.  

Laut Landesregierung würde eine Übernahme der Gemeindeumlagedarlehen in den Schuldenstand 

des Landes massive negative Auswirkungen auf diverse Kennzahlen des Landeshaushalts, wie das 

Maastrichtergebnis und damit den strukturellen Saldo sowie den Schuldenstand, haben. Durch die 

Bedienung der Zinsen und Tilgungen aus Gemeindeumlagedarlehen würde das Landesbudget 

finanziell belastet. Diese Vorgehensweise fände im derzeit beschlossenen Finanzrahmen keinerlei 

Bedeckung und müsste zu Lasten anderer Budgetpositionen erfolgen.  

Die Landesregierung wies darauf hin, dass es sich bei Gemeindeumlagedarlehen um Schulden der 

Gemeinden handeln würde. Für einen Abbau der bisherigen Gemeindeumlagedarlehen durch das 

Land gäbe es keine gesetzliche Regelung. Es hätte in der Vergangenheit immer wieder Anläufe für 

eine Umstellung der Gemeindeumlagedarlehen auf eine Zuschussfinanzierung gegeben, was letztlich 

an der Finanzierungsfrage scheiterte. 

                                                   
9 vgl. § 68 Abs. 1 Kärntner Krankenanstaltenordnung, LGBl. Nr. 26/1999 i.d.F. LGBl. Nr. 74/2019 
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FINANZIERUNG DER KABEG 

6.4 Der LRH wies darauf hin, dass die Landesregierung in ihrer Stellungnahme zwischen 

dem Landeshaushalt und dem Land inklusive der ausgegliederten Rechtsträger 

unterschied. Bei einer Übernahme der Gemeindeumlagedarlehen durch das Land würde 

es lediglich zu einer Verschiebung der Schulden in den Landeshaushalt kommen. Der 

Schuldenstand des Landes inklusive der ausgegliederten Rechtsträger nach ESVG 2010 

bleibt dadurch unverändert.10  

Der LRH wies weiters darauf hin, dass die Gemeindeumlagedarlehen in der 

Eröffnungsbilanz des Landes ausgewiesen waren.11 Die Stellungnahme der 

Landesregierung, wonach es sich bei Gemeindeumlagedarlehen um Schulden der 

Gemeinden handelte, konnte der LRH deshalb nicht nachvollziehen. Eine gesetzliche 

Regelung, wonach das Land die Schulden aus Gemeindeumlagedarlehen abbauen muss, 

ist in § 68 Abs. 1 Kärntner Krankenanstaltenordnung enthalten. Demnach müssen die 

Gemeinden den Schuldendienst aus Gemeindeumlagedarlehen nur bis zur Obergrenze 

von 30% des Nettogebarungsabgangs12 tragen. Den diese Grenze übersteigenden 

Schuldendienst muss das Land finanzieren.13 Da die Obergrenze für die Zahlungen der 

Gemeinden im Jahr 2018 erreicht wurde, würde das System der 

Gemeindeumlagedarlehen keine Vorteile für die Gemeinden bringen. Eine Fortführung 

dieses Systems würde zu einem weiteren Anstieg der Schulden aus 

Gemeindeumlagedarlehen führen, die Zinsbelastung weiter vergrößern und den 

zukünftigen Handlungsspielraum des Landes weiter einschränken. Der LRH bekräftigte 

im Hinblick auf die bisherigen Kosten der Finanzierung in Höhe von 224 Mio. EUR seine 

Empfehlung, den Gemeindeanteil am laufenden Betriebsabgang der KABEG zukünftig 

über direkte Zuschüsse seitens der Gemeinden zu finanzieren.  

                                                   
10 vgl. Erläuterungen zum Rechnungsabschluss des Landes 2018, I. Teil, zu Zl. 02-FINB-1341/2-2019 
11 vgl. Konten S3540000 und S3551000 
12 Nettogebarungsabgang abzüglich der Tilgung von Fremdmitteln zur Investitionsfinanzierung 
13 vgl. Erläuterungen zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999 geändert wird, 
Zl. 2V-LG-190/17-2001 
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Laufzeit und Tilgungsart 

7.1 Land und KABEG regelten ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten hinsichtlich der 

Finanzierung des Nettogebarungsabgangs im Abgangsfinanzierungsvertrag. Im 

ursprünglichen Vertrag vom 6. Juni 2002 war festgelegt, dass die KABEG die 

Gemeindeumlagedarlehen tunlichst für eine Laufzeit von 15 Jahren aufzunehmen hatte. 

Die Tilgung sollte seriell (d.h. in mehreren Raten verteilt über die Laufzeit) erfolgen.14 Der 

neue Abgangsfinanzierungsvertrag vom 27. Februar 2017 enthielt diese Vorgaben nicht 

mehr. Folgende Abbildung zeigt die in den Jahren 2001 bis 2018 aufgenommenen 

Gemeindeumlagedarlehen hinsichtlich Laufzeit und Tilgungsart: 

Abbildung 8: Laufzeit und Tilgungsart der aufgenommenen 

Gemeindeumlagedarlehen 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Die KABEG nahm in den Jahren 2001 bis 2009 ausschließlich Fremdmittel mit einer 

Laufzeit von bis zu 15 Jahren sowie serieller Tilgung auf. Im Jahr 2010 wich die KABEG 

erstmals von den Vorgaben des Abgangsfinanzierungsvertrags ab und nahm endfällige 

Fremdmittel auf. Ab dem Jahr 2012 nahm die KABEG ausschließlich endfällige 

Fremdmittel auf. Laut Auskunft der KABEG konnten am Kapitalmarkt insbesondere in 

den Jahren 2015 bis 2017 aufgrund der „HETA-Problematik“ keine Fremdmittel zu den 

vorgegebenen Konditionen aufgenommen werden. In diesen Jahren erfolgte die 

Finanzierung über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), die 

ausschließlich endfällige Fremdmittel vergab. 

                                                   
14 vgl. § 3 Abgangsfinanzierungsvertrag zwischen Land und KABEG vom 6. Juni 2002 
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FINANZIERUNG DER KABEG 

Die Abweichung von den Vorgaben des Abgangsfinanzierungsvertrags vom 6. Juni 2002 

hatte Auswirkungen auf den Schuldendienst und den Schuldenstand der 

Gemeindeumlagedarlehen. Folgende Abbildung zeigt die Entwicklung des 

Schuldendienstes bei Einhaltung der Vorgaben des Abgangsfinanzierungsvertrags vom 

6. Juni. 2002: 

Abbildung 9: Entwicklung des Schuldendienstes von Gemeindeumlagedarlehen bei 

Einhaltung der Vorgaben 15 Jahre Laufzeit, serielle Tilgung 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Modellrechnung der KABEG 

Die jährliche Obergrenze des von den Gemeinden zu tragenden Schuldendienstes wäre 

laut der Modellrechnung der KABEG bereits im Jahr 2014 erreicht worden. Damit hätte 

das Land ab dem Jahr 2014 Zuzahlungen zum Schuldendienst der 

Gemeindeumlagedarlehen leisten müssen. Die Zuzahlung des Landes hätte in den Jahren 

2014 bis 2018 in Summe rund 37 Mio. EUR betragen. Das Land wies die KABEG jedoch 

an, den Schuldendienst der Gemeindeumlagedarlehen so zu gestalten, dass Zuzahlungen 

des Landes verhindert werden. Durch die Aufnahme von endfälligen Fremdmitteln und 

die Variation von Laufzeiten wurden Zuzahlungen des Landes vermieden. Die 

Gemeinden hatten dadurch eine zusätzliche Ersparnis von rund 15 Mio. EUR. Wie 
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folgende Darstellung zeigt, fiel jedoch der Schuldenstand aus Gemeindeumlagedarlehen 

dadurch höher aus: 

Abbildung 10: Schuldenstand von Gemeindeumlagedarlehen bei Einhaltung der 

Vorgaben 15 Jahre Laufzeit, serielle Tilgung 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Bei Einhaltung der Vorgaben des Abgangsfinanzierungsvertrags hinsichtlich Laufzeit und 

Tilgungsart wäre die Verschuldung der KABEG durch Gemeindeumlagedarlehen im Jahr 

2018 um 46 Mio. EUR niedriger.  

7.2 Der LRH wies kritisch darauf hin, dass die KABEG ab dem Jahr 2010 von den Vorgaben 

des Abgangsfinanzierungsvertrags abwich, wonach Gemeindeumlagedarlehen eine 

Laufzeit von 15 Jahren sowie eine serielle Tilgung aufweisen sollten. Der LRH kritisierte, 

dass die KABEG auf Anweisung des Landes den Schuldendienst im Rahmen der 

Aufnahme der Gemeindeumlagedarlehen so gestaltete, dass Zuzahlungen des Landes 

verhindert wurden.  

7.3 Die Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die Kapitalbeschaffung auf einem 

globalisierten, mindestens aber auf einem europäischen Kapitalmarkt bzw. über die OeBFA zu den 

Konditionen von 15 Jahre Laufzeit, seriell tilgend nicht mehr möglich war. Dies führte in der 

Vergangenheit insbesondere in den Jahren 2015 bis 2017 dazu, dass der tatsächlich verrechnete 

Schuldendienst weit unter den Planwerten im Landeshaushalt blieb und die Gemeinden dadurch 

indirekt zusätzlich entlastet wurden. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, wurde in 
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Abstimmung zwischen KABEG und dem Land die Zielsetzung verfolgt, die tatsächlichen 

Fremdfinanzierungskosten zumindest an die Größenordnung des von den Gemeinden jährlich zu 

leistenden Anteils am Nettogebarungsabgang heranzuführen bzw. Tilgungsspitzen abzuflachen.  

Die KABEG teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die Abweichung von den ,,tunlichst" zu 

wählenden Konditionen 15 Jahre, seriell tilgend abhängig von der Verfügbarkeit der günstigsten 

Finanzierungsmöglichkeiten erfolgte. Der kritische Hinweis des LRH erschien der KABEG verfehlt, 

da im Sinne der Kosteneffizienz das jeweils günstigste Angebot gewählt wurde. Hinsichtlich der 

Gestaltung des Schuldendienstes für Gemeindeumlagedarlehen sei die KABEG von den Vorgaben 

des Amtes der Kärntner Landesregierung abhängig und würde aufgrund dessen weiterhin die 

diesbezüglichen Vorgaben bestmöglich vollziehen. 

7.4 Der LRH begrüßte, dass die KABEG bemüht war, bei der Fremdmittelaufnahme im 

Sinne der Kosteneffizienz das jeweils günstigste Angebot zu wählen. Er wies darauf hin, 

dass die KABEG nicht erst im Zuge der HETA-Problematik im Jahr 2015, sondern bereits 

ab dem Jahr 2010 Fremdmittel zu Konditionen aufnahm, die nicht den Vorgaben des 

Abgangsfinanzierungsvertrags entsprachen. Dadurch wurde die jährliche Obergrenze des 

von den Gemeinden zu tragenden Schuldendienstes nicht bereits im Jahr 2013, sondern 

erst im Jahr 2018 erreicht. Wie die KABEG in ihrer Stellungnahme ausführte, erfolgte die 

Aufnahme der Gemeindeumlagedarlehen entsprechend den Vorgaben des Landes zur 

Gestaltung des Schuldendienstes.  
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Anpassung des Nettogebarungsabgangs 

8.1 Der vom Landtag beschlossene Nettogebarungsabgang der KABEG basierte auf dem 

Voranschlagsentwurf und war damit ein Voranschlagswert. Kam es im Rahmen des 

Rechnungsabschlusses der KABEG zu einer Veränderung des Betriebsabgangs gegenüber 

dem Voranschlag, war grundsätzlich keine Anpassung des Nettogebarungsabgangs 

vorgesehen. Ab dem Jahr 2014 war lediglich vorgesehen, dass sich der 

Nettogebarungsabgang im Fall von Mehreinnahmen aus dem Kärntner Gesundheitsfonds 

entsprechend reduziert.15 In der folgenden Abbildung sind die Reduktion des 

Nettogebarungsabgangs in den Jahren ab 2014 dargestellt: 

Abbildung 11: Reduktion des Nettogebarungsabgangs 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Rechnungsabschlüsse der KABEG 

Die Reduktion des Nettogebarungsabgangs führte zu einer Reduktion des Landesanteils 

und des Gemeindeanteils. Der Gemeindeanteil hatte grundsätzlich 30% vom 

Nettogebarungsabgang ohne die Tilgungen von Fremdmitteln zur 

Investitionsfinanzierung zu betragen.16 Das Land berechnete die Aufteilung der 

Reduktion des Nettogebarungsabgangs auf Landes- und Gemeindeanteil falsch.17 Die 

                                                   
15 Diese Regelung war im Beschluss des Landtags über die Festsetzung des Nettogebarungsabgangs enthalten. 
16 vgl. § 68 Abs. 1 Kärntner Krankenanstaltenordnung, LGBl. Nr. 26/1999 i.d.F. LGBl. Nr. 74/2019 
17 Das Land berechnete das Verhältnis von Landes- und Gemeindeanteil am Nettogebarungsabgang (unter Berücksichtigung der 
Tilgungen von Fremdmitteln für Investitionen) vor Kürzung aufgrund von LKF-Mehreinnahmen. Dieses Verhältnis des Landes- 
und Gemeindeanteils vor Kürzung des Nettogebarungsabgangs wendete das Land auf den Kürzungsbetrag aufgrund der LKF-
Mehreinnahmen an. Das Land berücksichtigte dabei nicht, dass sich durch die Kürzung des Nettogebarungsabgang (abzüglich 
der Tilgungen von Fremdmitteln für Investitionen) die Berechnungsbasis und damit das Verhältnis von Landes- und 
Gemeindeanteil änderte.  
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falsche Berechnung ging zu Lasten der Gemeinden, da damit der Gemeindeanteil höher 

war als 30% vom Nettogebarungsabgang abzüglich der Tilgungen von Fremdmitteln zur 

Investitionsfinanzierung. Die KABEG zog die falschen Berechnungen des Landes heran 

und nahm damit einen zu hohen Betrag als Gemeindeumlagedarlehen auf. 

Folgende Tabelle stellt die korrekte Berechnung des Gemeindeanteils am 

Nettogebarungsabgang 2016 dem Ergebnis der Berechnung des Landes gegenüber: 

Tabelle 1: Berechnung des Gemeindeanteils am Nettogebarungsabgang 2016 

 

Quelle: Darstellung des LRH 

Die Kürzung des Gemeindeanteils nach Berücksichtigung der Mehreinnahmen aus LKF-

Entgelten betrug rund 1,51 Mio. EUR. Das Land ging jedoch von einer Kürzung des 

Gemeindeanteils in Höhe von 1,32 Mio. EUR aus. Somit war die Kürzung des 

Gemeindeanteils im Jahr 2016 um 192.358,27 EUR zu gering. Der Gemeindeanteil und 

damit die Obergrenze für die Aufnahme von Gemeindeumlagedarlehen war in den Jahren 

2014 bis 2017 in Summe um 1,01 Mio. EUR zu hoch. 

8.2 Der LRH kritisierte, dass das Land den Gemeinde- und Landesanteil in Folge der 

Reduktion des Nettogebarungsabgangs falsch berechnete. Die falsche Berechnung des 

Landesanteils in den Jahren 2014 bis 2017 sollte korrigiert und es sollten entsprechende 

Nachzahlungen an die KABEG geleistet werden. Die zu hohe Aufnahme an 

Gemeindeumlagedarlehen sollte als Vorgriff auf den Rahmen des folgenden Jahres 

gewertet werden. 

in EUR

Nettogebarungsabgang abzüglich 

Reduktion aufgrund LKF-Mehreinnahmen
236.160.762,00

Tilgung von Fremdmitteln zur 

Investitionsfinanzierung
30.753.208,37

Basis für Berechnung des 

Gemeindeanteils
205.407.553,63

Gemeindeanteil (30%) 61.622.300,00

Gemeindeanteil vor Reduktion

aufgrund LKF-Mehreinnahmen
63.131.000,00

Kürzung des Gemeindeanteils 

aufgrund LKF-Mehreinnahmen
1.508.700,00

Kürzung des Gemeindeanteils laut

Berechnung des Landes
1.316.341,73

Differenz 192.358,27
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8.3 Die Landesregierung wies in ihrer Stellungnahme die Behauptung einer falschen Berechnung des 

Landesanteils im Rahmen der Kürzung des Nettogebarungsabgangs aufgrund LKF-

Mehreinnahmen in den Jahren 2014 bis 2017 zurück. Die Landesregierung führte zur Begründung 

aus, dass die Rückerstattung der nicht budgetierten Mehreinnahmen bei der KABEG weder den vom 

Kärntner Landtag festgesetzten Nettogebarungsabgang vermindern noch das ursprüngliche 

Aufteilungsverhältnis des Landes- und Gemeindeanteils verändern würde. Die budgetierten Werte 

würden sich in gleicher Höhe im Rechnungsabschluss des Landes niederschlagen. Die neue 

15a-Vereinbarung „Zielsteuerung-Gesundheit“ bezwecke im Sinne einer Gesamtzielsteuerung des 

Landes die Verringerung der Landesbeiträge. Daher wurden diese Überzahlungen von der KABEG 

in der abgerechneten Höhe zu einem späteren Zeitpunkt zurückbezahlt. 

Sowohl für das Jahr 2014 als auch die Folgejahre war für das Land mit Überzahlungen zu rechnen, 

welche im LVA als Einnahme eingestellt wurden. Bei den öffentlichen Krankenanstalten privater 

Rechtsträger würden diese nicht budgetierten Mehreinnahmen im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens des Rechnungsabschlusses als abgangsmindernd eingesetzt. 

In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass formalrechtlich eine Änderung des 

Nettogebarungsabgangs (Erhöhung oder Verminderung) nur durch einen neuerlichen 

Landtagsbeschluss hätte erfolgen können (siehe Nachtragsvoranschlag 2019 bzw. 2008). Gemäß 

Art. 64 Abs. 1 der K-LVG i.V.m § 41 Abs. 4 lit. d des Krankenanstalten-Betriebsgesetzes, LGBl. Nr. 

44/1993, i.d.g.F., wird die Kärntner Landesregierung ermächtigt, für von Seiten der 

Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft zur Abdeckung des in der Folge von Seiten der Kärntner 

Gemeinden für das jeweilige Jahr zu tragenden Anteils am Betriebsabgang (30% des 

Nettogebarungsabgangs minus Tilgungen für Investitionen) zu besorgende Fremdfinanzierungen am 

Kapitalmarkt in Form von Anleihen, Darlehen oder sonstigen Verbindlichkeiten Haftungen bzw. 

Garantien bis zum Höchstausmaß zu übernehmen. Der festgesetzte Gemeindeanteil hätte daher 

nachträglich lediglich wiederum durch einen neuerlichen Landtagsbeschluss abgeändert werden 

können. Die Aufteilung wurde daher in keiner Weise berührt. 

Darüber hinaus betont die Landesregierung, dass das Land durch die vollzogene 

Fremdkapitalgestionierung die Kärntner Gemeinden zwischen 2014 und 2017 um 15 Mio. EUR 

entlastet habe.18 

Die KABEG führte in ihrer Stellungnahme aus, dass aus ihrer Sicht die Entlastung der Kärntner 

Gemeinden durch Fremdkapitalgestionierung in Höhe von 15 Mio. EUR gegenüber den Nachteilen 

der Berechnungssystematik des Landes im Zusammenhang mit LKF-Mehreinnahmen überwiegen 

würde. Aus diesem Grund wäre eine Korrektur der Vergangenheit nicht angebracht. 

                                                   
18 siehe TZ 7 
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8.4 Der LRH wies darauf hin, dass gemäß dem Wortlaut des Landtagsbeschlusses die 

LKF-Mehreinnahmen den festgesetzten Nettogebarungsabgang der KABEG 

reduzierten.19 Der Gemeindeanteil betrug gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 30% 

vom Nettogebarungsabgang.20 Die Tilgung von Fremdmitteln für Investitionen war zur 

Gänze vom Land zu tragen. Die Berechnungsmethode des Landes führte dazu, dass die 

Gemeinden mehr als 30% vom Nettogebarungsabgang20 tragen mussten. Der LRH 

bekräftigte seine Empfehlung, die falsch berechneten Landes- und Gemeindeanteile zu 

korrigieren. 

Hinsichtlich der Stellungnahme der KABEG entgegnete der LRH, dass die Entlastung der 

Gemeinden in Höhe von 15 Mio. EUR aufgrund von Vorgaben des Landes durch die 

Variation der Laufzeit und Tilgungsart zustande kam und in keinem Zusammenhang mit 

den LKF-Mehreinnahmen stand.21  

                                                   
19 vgl. beispielsweise 58. Sitzung des Kärntner Landtages - 20.12.2016, 21.12.2016 und 22.12.2016 - 31. Gesetzgebungsperiode 
oder 68. Sitzung des Kärntner Landtages - 14. Dezember 2017 - 31. Gesetzgebungsperiode 
20 Nettogebarungsabgang abzüglich der Tilgungen von Fremdmitteln zur Investitionsfinanzierung 
21 siehe TZ 7 
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Investitionen 

Aufnahme von Fremdmitteln 

9 Die KABEG musste ein Investitionsprogramm erstellen, in dem die geplanten 

Investitionen dargestellt waren. Land und KABEG trafen eine Vereinbarung über die 

Finanzierung dieser Investitionen.22 In diesem Investitionsfinanzierungsvertrag war 

vereinbart, dass die KABEG zur Umsetzung ihres Investitionsprogramms Fremdmittel 

aufnahm und das Land die Haftung dafür übernahm. Der Investitions-

finanzierungsvertrag regelte unter anderem die Höhe der Fremdmittel, welche die 

KABEG jährlich für die Finanzierung ihrer Investitionen aufnehmen durfte.  

In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung der Schulden der KABEG aus der 

Fremdfinanzierung von Investitionen jeweils per 31. Dezember dargestellt: 

Abbildung 12: Entwicklung der Schulden aus fremdfinanzierten Investitionen 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Ende des Jahres 2018 betrugen die Schulden der KABEG aus der Fremdfinanzierung von 

Investitionen 524 Mio. EUR. Der starke Anstieg der Schulden in den Jahren 2007 bis 

2010 war insbesondere auf den Neubau des Klinikums Klagenfurt am Wörthersee 

zurückzuführen. Im Jahr 2011 verzeichnete die KABEG mit 606 Mio. EUR den 

Höchststand an Schulden aus Investitionen. Seit dem Jahr 2015 hat sich der 

Schuldenstand nicht wesentlich verändert.  

                                                   
22 vgl. § 46 Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesetz, LGBl. Nr. 44/1993 i.d.F. LGBl. Nr. 64/2019 
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Verbuchung seitens des Landes 

10.1 Die Tilgungen sowie alle mit den Fremdmitteln zur Finanzierung von Investitionen 

verbundenen Kosten (Schuldendienst) waren Teil des Nettogebarungsabgangs der 

KABEG, den Land und Gemeinden23 finanzierten.24 Die folgende Abbildung stellt den 

Schuldendienst aus fremdfinanzierten Investitionen als Teil des Nettogebarungsabgangs 

dar: 

Abbildung 13: Schuldendienst aus fremdfinanzierten Investitionen als Teil des 

Nettogebarungsabgangs 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Rechnungsabschlüsse der KABEG 

Ab dem Jahr 2013 verbuchte das Land Ausgaben für Investitionszuschüsse an die 

KABEG auf einer eigenen Finanzposition getrennt vom Landesanteil am 

Nettogebarungsabgang. Der Grund für die getrennte Verbuchung lag darin, dass das Land 

die Investitionszuschüsse im Rahmen des Monitoring Zielsteuerung-Gesundheit an die 

Gesundheit Österreich GmbH separat vom Zuschuss zum Betriebsabgang melden 

musste.25 Die vom Land als Investitionszuschuss verbuchten und an die Gesundheit 

Österreich GmbH gemeldeten Ausgaben betrugen in den Jahren 2013 bis 2018 jährlich 

38,98 Mio. EUR. Der tatsächliche Landesanteil an der Finanzierung des 

Schuldendienstes aus fremdfinanzierten Investitionen war jedoch höher. Die korrekten 

                                                   
23 Die Gemeinden trugen 30% der Zinsen von Fremdmitteln zur Finanzierung von Investitionen. Die Tilgungen trug zur Gänze 
das Land. 
24 vgl. § 4 Abs. 2 Investitionsfinanzierungsvertrag zwischen Land und KABEG vom 21. Dezember 2017 
25 vgl. Vereinbarung gemäß Artikel 15a Bundes-Verfassungsgesetz Zielsteuerung-Gesundheit, BGBl. I Nr. 97/2017 
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Beträge werden in der folgenden Abbildung den vom Land verbuchten Beträgen 

gegenübergestellt: 

Abbildung 14: Landeszuschuss KABEG – verbuchte versus korrekte Beträge26 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Rechnungsabschlüsse der KABEG und des Landes 

10.2 Der LRH wies kritisch darauf hin, dass das Land den Zuschuss zum Schuldendienst der 

KABEG aus fremdfinanzierten Investitionen nicht in korrekter Höhe verbuchte. Damit 

war auch die Meldung des Investitionszuschusses im Rahmen des Monitoring 

Zielsteuerung-Gesundheit an die Gesundheit Österreich GmbH nicht korrekt. 

Der LRH empfahl dem Land, den Zuschuss zum Schuldendienst der KABEG aus 

fremdfinanzierten Investitionen in korrekter Höhe zu verbuchen und entsprechend an die 

Gesundheit Österreich GmbH zu melden. 

10.3 Die Landesregierung verwies in ihrer Stellungnahme auf die Investitionsfinanzierungsverträge 

zwischen Land und KABEG ab dem Jahr 2013. Demnach müsse die KABEG dafür Sorge tragen, 

dass die finanziellen Lasten des Investitionsschuldendienstes, die den Höchstbetrag von 

38,98 Mio. EUR überschreiten, durch Einsparungen im laufenden Betrieb oder durch Einsatz von 

Rücklagenmitteln kompensiert werden. Gemäß den Anforderungen der Art. 15a-Vereinbarung 

„Zielsteuerung Gesundheit“ wurde ab dem Jahr 2013 der Landeszuschuss für Investitionen auf einer 

separaten Finanzposition verbucht. Der Höhe nach wurde entsprechend den 

                                                   
26 Berücksichtigt wurde der Gemeindeanteil in Höhe von 30% vom Schuldendienst abzüglich Tilgungen.  
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Investitionsfinanzierungsverträgen maximal 38,98 Mio. EUR als Investitionszuschuss angesetzt. 

Der Zuschuss zum Schuldendienst der KABEG aus fremdfinanzierten Investitionen wäre laut 

Ansicht des Landes in vertragskonformer und korrekter Höhe verbucht sowie an die Gesundheit 

Österreich GmbH gemeldet worden. 

10.4 Der LRH entgegnete, dass im Investitionsfinanzierungsvertrag27 für das Jahr 2018 eine 

Höchstgrenze für den Schuldendienst aus Fremdmitteln für Investitionen in Höhe von 

60,88 Mio. EUR festgelegt war. Laut dem Rechnungsabschluss der KABEG betrug der 

Schuldendienst (Tilgung und Zinsen) aus fremdfinanzierten Investitionen im Jahr 2018 

rund 58 Mio. EUR.28 Die Tilgungen hatte das Land in voller Höhe zu tragen, die Zinsen 

wurden zwischen Land und Gemeinden als Teil des Nettogebarungsabgangs im 

Verhältnis 70:30 aufgeteilt. Somit leistete das Land im Jahr 2018 rund 51 Mio. EUR29 

zum Schuldendienst der Fremdmittel für Investitionen. Der im Investitionsschuldendienst 

angeführte Höchstbetrag von 38,98 Mio. EUR30 hatte somit keine praktische Relevanz. 

Der LRH bekräftigte somit seine Empfehlung, den Investitionszuschuss in korrekter Höhe 

zu verbuchen und entsprechend an die Gesundheit Österreich GmbH zu melden. 

                                                   
27 vgl. § 5 Abs. 1 Investitionsfinanzierungsvertrag zwischen Land und KABEG vom 21. Dezember 2017 
28 siehe Abbildung 13 
29 siehe Abbildung 14 
30 vgl. § 5 Abs. 2 Investitionsfinanzierungsvertrag zwischen Land und KABEG vom 21. Dezember 2017 
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Immobilienerwerb 

11.1 Der KABEG stand für den Betrieb seit ihrer Einrichtung als Anstalt öffentlichen Rechts 

mit eigener Rechtspersönlichkeit unbewegliches Vermögen des Landes zur Verfügung. 

Das Land veräußerte diese Landesimmobilien in mehreren Etappen in den Jahren 2005 

bis 2009 an die KABEG und erhielt dafür von der KABEG verteilt über die Jahre in 

Summe 372 Mio. EUR als Kaufpreis.31 Folgende Abbildung zeigt die dem Land als 

Kaufpreis zugeflossenen Beträge: 

Abbildung 15: Veräußerungserlöse des Landes 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Rechnungsabschlüsse des Landes 

Die dargestellten Verkaufserlöse verwendete das Land für laufende Ausgaben.  

                                                   
31 vgl. § 3 Abs. 2a Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesetz, LGBl. Nr. 44/1993 i.d.F. LGBl. Nr. 64/2019 
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Die KABEG nahm zur Finanzierung des Kaufpreises Fremdmittel auf. Die Haftung, die 

Tilgung und alle mit den Fremdmitteln verbunden Kosten (insbesondere Zinsen) 

übernahm das Land.32 Folgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Schuldenstands per 

31. Dezember über die Gesamtlaufzeit der Fremdmittel: 

Abbildung 16: Entwicklung der Schulden aus dem Immobilienerwerb 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Ende des Jahres 2018 betrug der Schuldenstand der KABEG aus dem Immobilienerwerb 

229 Mio. EUR. Die Laufzeit der Fremdmittel betrug teils 15, teils 25 Jahre. Die letzte 

Tilgung würde somit laut Tilgungsplan im Jahr 2034 erfolgen. 

                                                   
32 § 4 Abs. 3 Investitionsfinanzierungsvertrag zwischen Land und KABEG vom 21. Dezember 2017 
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FINANZIERUNG DER KABEG 

Mit der Finanzierung des Immobilienerwerbs durch Fremdmittel waren für das Land 

Kosten verbunden, die im Folgenden dargestellt sind: 

Abbildung 17: Kosten der Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

In den Jahren 2006 bis 2018 betrugen die Kosten der Fremdfinanzierung in Summe 

141 Mio. EUR. Weitere 65 Mio. EUR an Kosten werden voraussichtlich bis zum Ende 

der Laufzeit der Fremdmittel anfallen. Die Immobilienveräußerung des Landes an die 

KABEG wird für das Land somit Kosten in Höhe von 206 Mio. EUR verursachen. 

11.2 Der LRH kritisierte, dass die KABEG den Kaufpreis für den Erwerb von Immobilien des 

Landes durch Fremdmittel finanzierte. Er wies kritisch darauf hin, dass dem Land im 

Zeitraum 2005 bis 2009 der Kaufpreis von in Summe 372 Mio. EUR für das laufende 

Budget zu Verfügung stand. Die Kosten für die Fremdfinanzierung werden bis zum Ende 

der Laufzeit voraussichtlich 206 Mio. EUR betragen. Der LRH empfahl dem Land, 

zukünftige Erlöse aus Veräußerungen von Immobilien an Rechtsträger des Landes 

nachhaltig zu verwenden. 

11.3 Die Landesregierung nahm in ihrer Stellungnahme die Empfehlung des LRH zur Kenntnis. 
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FINANZIERUNG ÖFFENTLICHER KRANKENANSTALTEN PRIVATER 

RECHTSTRÄGER 

Betriebsabgang 

12.1 Der Betriebsabgang von öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger war von 

Land, Gemeinden und Rechtsträgern zu finanzieren. Die Rechtsträger trugen 2% vom 

Betriebsabgang. 98% des Betriebsabgangs übernahm das Land, wobei davon die Hälfte 

auf die Gemeinden umzulegen war.33 Der Landes- und Gemeindeanteil war im 

drittnachfolgenden Jahr abzurechnen. Zusätzlich war jährlich eine Vorauszahlung für das 

zweitvorangegangene Jahr zu leisten. Die Höhe dieser Vorauszahlung betrug 80% des 

letzten abgerechneten Jahres. Somit war für den Betriebsabgang 2016 im Jahr 2018 eine 

Vorauszahlung zu leisten. Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2019.34 

Folgende Abbildung zeigt die Ausgaben des Landes und der Gemeinden zur Deckung des 

Betriebsabgangs der öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger: 

Abbildung 18: Landes- und Gemeindeanteil am Betriebsabgang der öffentlichen 

Krankenanstalten privater Rechtsträger 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Rechnungsabschlüsse des Landes 

                                                   
33 Ab dem Jahr 2019 war vom Gemeindeanteil am Betriebsabgang der öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger der 
Gemeindeanteil am Betriebsabgang des Krankenhauses Spittal/Drau abzuziehen (siehe TZ 14). 
34 vgl. § 68 Abs. 2 Kärntner Krankenanstaltenordnung, LGBl. Nr. 26/1999 i.d.F. LGBl. Nr. 24/2018 
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Die Ausgaben des Landes und der Gemeinden betrugen im Jahr 2018 in Summe 

38,55 Mio. EUR. Gegenüber dem Jahr 2001 stiegen die Ausgaben um 13,58 Mio. EUR 

bzw. 54,4%. 

Da die Abrechnung des Abgangs erst im drittnachfolgenden Jahr erfolgte, mussten die 

Rechtsträger den Abgang durch Fremdmittel zwischenfinanzieren. Dies führte zu einer 

Zinsbelastung, die in folgender Abbildung dargestellt ist: 

Abbildung 19: Kosten der Zwischenfinanzierung des Betriebsabgangs 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der Abteilung 5 

In den Jahren 2001 bis 2019 betrugen die Kosten der Zwischenfinanzierung des 

Betriebsabgangs für Land und Gemeinden in Summe 36,60 Mio. EUR.  

12.2 Der LRH empfahl, das System der Finanzierung des Betriebsabgangs der öffentlichen 

Krankenanstalten privater Rechtsträger so anzupassen, dass die Finanzierung des 

Betriebsabgangs im jeweiligen Jahr auf Basis des Voranschlags erfolgt. Sobald der 

Rechnungsabschluss der einzelnen Krankenanstalten vorliegt, sollte eine genaue 

Abrechnung des Landes- und Gemeindeanteils erfolgen. Dadurch müssten die 

Rechtsträger die Betriebsabgänge nicht mehr durch Fremdmittel zwischenfinanzieren, 

womit die Kosten für die Zwischenfinanzierung entfallen würden. 

12.3 Die Landesregierung vertrat in ihrer Stellungnahme die Ansicht, dass ein Abgehen von der bisherigen 

Regelung der Finanzierung von öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger gemäß den 

Empfehlungen des LRH zu keiner Einsparung im Landeshaushalt führen würde. Vielmehr würden 

sich bei einer Schließung der Dreijahreslücke die Schuldenquote bzw. der Schuldenstand und die 
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KRANKENANSTALTEN PRIVATER RECHTSTRÄGER 

Fremdfinanzierungskosten für den Finanzierungshaushalt massiv erhöhen. Die Umstellung würde 

im derzeit beschlossenen Finanzrahmen keinerlei Bedeckung finden und müsste zu Lasten anderer 

Budgetpositionen erfolgen bzw. wären die Vorgaben zur Einhaltung des ESVG-Ergebnisses des 

Landes Kärnten nicht mehr haltbar, womit das Land mit Sanktionsmaßnahmen rechnen müsste. 

Laut Stellungnahme sah die Landesregierung für eine derartige Maßnahme derzeit keinen 

finanziellen Spielraum.  

12.4 Der LRH wies darauf hin, dass die Kosten der Zwischenfinanzierung des Betriebsabgangs 

der öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger in den Jahren 2001 bis 2019 

rund 36,60 Mio. EUR ausmachten.35 Bei einer Umstellung auf eine zeitnahe Finanzierung 

des Betriebsabgangs würden diese Kosten der Zwischenfinanzierung entfallen. Die 

Ansicht der Landesregierung, wonach die Empfehlung des LRH zu keiner Einsparung 

führen würde, war damit nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus waren nicht 

abgerechnete Landes- und Gemeindeanteile am Betriebsabgang der öffentlichen 

Krankenanstalten privater Rechtsträger im Vermögenshaushalt des Landes als 

Verbindlichkeit bzw. Forderungen auszuweisen.  

Berechnungsbasis  

13.1 Die öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger mussten ihre Voranschläge und 

Rechnungsabschlüsse an den Kärntner Gesundheitsfonds übermitteln. Der Kärntner 

Gesundheitsfonds überprüfte diese in finanzieller und betriebswirtschaftlicher Hinsicht 

und erstellte darüber einen Prüfbericht. Die Voranschläge oder Rechnungsabschlüsse 

übermittelte der Kärntner Gesundheitsfonds samt den Prüfberichten sodann an das Land. 

Die Abteilung 5 plausibilisierte die Prüfergebnisse des KGF. Die Landesregierung 

genehmigte unter Berücksichtigung der Prüfergebnisse die Voranschläge und 

Rechnungsabschlüsse der Krankenanstalten. Die genehmigten Rechnungsabschlüsse 

waren die Basis für die Betriebsabgangsdeckung durch Land und Gemeinden.36  

Der LRH überprüfte die Höhe der Zahlungen des Landes und der Gemeinden an die 

öffentlichen Krankenanstalten auf Basis der genehmigten Rechnungsabschlüsse. Der 

LRH stellte fest, dass die Zahlungen an eine öffentliche Krankenanstalt eines privaten 

Rechtsträgers im Jahr 2016 unter Berücksichtigung des genehmigten Rechnungs-

abschlusses zu hoch waren. Aus den Unterlagen des Landes ging hervor, dass das Land 

als Basis für die Berechnung der Abgangsdeckung nicht den genehmigten 

Rechnungsabschluss heranzog, sondern die Ausgaben und Einnahmen laut Voranschlag. 

                                                   
35 siehe Abbildung 20 
36 vgl. § 36 Abs. 2 und Abs. 3 Kärntner Krankenanstaltenordnung, LGBl. Nr. 26/1999 i.d.F. LGBl. Nr. 74/2019 
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Land und Gemeinden zahlten damit im Jahr 2016 in Summe rund 77.400,- EUR zu viel 

an Beiträgen zum Betriebsabgang 2013 an das betroffene Krankenhaus.  

13.2 Der LRH kritisierte, dass das Land in einem Fall zur Berechnung der Beiträge zum 

Betriebsabgang anstelle des Rechnungsabschlusses den Voranschlag heranzog. Der LRH 

empfahl, entsprechend der gesetzlichen Grundlage stets die genehmigten 

Rechnungsabschlüsse als Basis für die Berechnung der Beiträge zum Betriebsabgang der 

öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger heranzuziehen. 

13.3 Die Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass für die Berechnung der Beiträge zum 

Betriebsabgang der öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger immer die 

Rechnungsabschlüsse herangezogen würden. Im dargestellten Fall würde es sich um eine 

Ausnahmeregelung aufgrund sachlich gerechtfertigter Gründe handeln. Aufgrund von LKF-

Mehreinnahmen wäre es im dargestellten Fall zu einer Minderung des vom Land zu übernehmenden 

Betriebsabgangs um rund 110.000,- EUR gekommen, die für die Krankenanstalt finanziell nicht 

tragbar gewesen wäre. Als Lösung wurden die LKF-Mehreinnahmen nicht beim 

Rechnungsabschluss, sondern beim genehmigten Voranschlag in Abzug gebracht. Diese Lösung sei 

von zuständiger Stelle genehmigt worden. Die Darstellung des Landesrechnungshofs, Land und 

Gemeinden hätten im Jahr 2016 in Summe rund 77.400,- EUR zu viel an Beiträgen zum 

Betriebsabgang 2013 an das betroffene Krankenhaus bezahlt, wären somit nicht richtig. 

13.4 Der LRH entgegnete, dass die Basis für die Beiträge zum Betriebsabgang der öffentlichen 

Krankenanstalten privater Rechtsträger stets deren von der Landesregierung genehmigte 

Rechnungsabschlüsse waren. Wie die Landesregierung in ihrer Stellungnahme selbst 

ausführte, wich das Land im betroffenen Fall davon ab und berechnete die Beiträge zum 

Betriebsabgang auf Basis des Voranschlags. Land und Gemeinden zahlten damit im 

Jahr 2016 in Summe rund 77.400,- EUR mehr an Beiträgen zum Betriebsabgang 2013 an 

das betroffene Krankenhaus, als dies bei einer Berechnung auf Basis des 

Rechnungsabschlusses der Fall gewesen wäre. Der LRH bekräftigte somit seine 

Empfehlung, als Basis für die Berechnung der Beiträge zum Betriebsabgang der 

öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger die genehmigten 

Rechnungsabschlüsse heranzuziehen. 
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Sonderregelung Krankenhaus Spittal/Drau 

Betriebs- und Investitionszuschuss 

14.1 (1) Das Krankenhaus Spittal/Drau stellte als öffentliche Krankenanstalt eines privaten 

Rechtsträgers hinsichtlich der Finanzierung eine Besonderheit dar. Bis zum Jahr 2018 

finanzierte das Land das Krankenhaus Spittal/Drau mittels eines Betriebszuschusses. 

Grundlage dafür war ein Vertrag zwischen dem Land und dem Rechtsträger des 

Krankenhauses.37 Der Betriebszuschuss errechnete sich aus einem jährlich indexierten 

Pauschalbetrag abzüglich der LKF-Entgelte38 unter Hinzurechnung der Kostenbeiträge 

für die wohnortnahe onkologische Versorgung sowie dem zusätzlich genehmigten 

Personal. Die Gemeinden waren an der Finanzierung des Betriebszuschusses an das 

Krankenhaus Spittal/Drau nicht beteiligt. 

Das Land beteiligte sich an der Finanzierung des Neu-, Zu- und Umbaus des 

Krankenhauses Spittal/Drau im Jahr 2005. Der Anteil des Landes betrug 

29,09 Mio. EUR, was 90% der Baukosten entsprach. Die Finanzierung des Landesanteils 

erfolgte mittels Immobilienleasing. Das Land leistete in diesem Zusammenhang ab dem 

Jahr 2010 Leasingraten. Im Vertrag über das Immobilienleasing war ein 

Kündigungsverzicht seitens des Landes von 25 Jahren vereinbart. Darüber hinaus 

übernahm das Land in den Jahren 2010 bis 2016 Leasingraten in Zusammenhang mit 

medizinisch-technischen Einrichtungsgegenständen und Geräten. Die Leasingraten 

waren im Rechnungsabschluss des Landes als Investitionszuschuss deklariert. 

                                                   
37 Vertrag zur Sicherstellung der Krankenanstaltspflege zwischen dem Land Kärnten und der Krankenhaus Spittal/Drau GmbH 
vom 15. Dezember 2009 sowie Zusatzvereinbarung vom 31. Oktober 2011 
38 Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung, siehe TZ 4 
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Folgende Abbildung zeigt die Zahlungen des Landes an das Krankenhaus Spittal/Drau: 

Abbildung 20: Betriebs- und Investitionszuschuss Krankenhaus Spittal/Drau 

 
Quelle: Darstellung des Landes auf Basis der Rechnungsabschlüsse des Landes 

Die Zahlungen des Landes an das Krankenhaus Spittal/Drau betrugen im Jahr 2018 in 

Summe 11,52 Mio. EUR. 

Betriebsabgangsdeckung ab dem Jahr 2019 

(2) Im Jahr 2019 schloss das Land mit dem Rechtsträger des Krankenhauses Spittal/Drau 

eine Public-Private-Partnership-Vereinbarung39 ab.40 Darin war festgelegt, dass das Land 

den Betriebsabgang des Krankenhauses zur Gänze übernahm. Auf Basis des Voranschlags 

des Krankenhauses waren seitens des Landes Zahlungen zu leisten. Im Rahmen des 

Rechnungsabschlusses wurde sodann der tatsächliche Betrag zur Abgangsdeckung 

ermittelt und vom Land geleistet. Für das Jahr 2019 wurde in der Vereinbarung festgelegt, 

dass das Land den Betriebsabgang von 17,79 Mio. EUR finanzierte.  

                                                   
39 Public-Private-Partnership: Modell für die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privatwirtschaftlichen 
Unternehmen 
40 Public-Private-Partnership-Vereinbarung zwischen dem Land Kärnten und der Krankenhaus Spittal/Drau Gemeinnützige 
GmbH vom 30. Juli 2019 
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Eine Beteiligung des Rechtsträgers an der Finanzierung des Betriebsabgangs wie bei 

öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger41 war nicht vorgesehen. Der vom 

Land zu leistende Betrag zur Abgangsdeckung war zu 30% auf die Gemeinden 

umzulegen. Dieser Gemeindeanteil war sodann vom Gemeindeanteil an der 

Abgangsdeckung von öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger abzuziehen.42 

14.2 Der LRH wies kritisch darauf hin, dass das Land zur Finanzierung des Betriebsabgangs 

des Krankenhauses Spittal/Drau als öffentlicher Krankenanstalt eines privaten 

Rechtsträgers Sonderregelungen getroffen hatte.  

Der LRH empfahl dem Land, das System der Betriebsabgangsdeckung des 

Krankenhauses Spittal/Drau an die Systematik der anderen öffentlichen 

Krankenanstalten privater Rechtsträger anzupassen.  

14.3 Die Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die nunmehr vorgesehene gesetzliche 

Neuregelung der Finanzierung des Krankenhauses Spittal/Drau42 der besonderen Konstellation des 

Betriebes geschuldet wäre. Da die Verwirklichung des Private-Public-Partnership-Modells zur 

Sicherstellung der öffentlichen Krankenanstaltspflege durch das Land mit der Führung von 

Landeskrankenanstalten durch die KABEG vergleichbar wäre, sei diese spezielle Regelung zur 

Betriebsabgangsdeckung eingeführt worden, die sich an jene zur Tragung des 

Nettogebarungsabganges der KABEG anlehnte. Die Landesregierung nahm den Umstand zur 

Kenntnis, dass durch die Neuregelung der Finanzierung des Krankenhauses Spittal/Drau keine 

weitere Belastung der Gemeinden erfolgte und verwies auf die Einhaltung des Kostendämpfungspfads 

Gesundheit. 

                                                   
41 Beteiligung des Rechtsträgers in Höhe von 2% des Betriebsabgangs, siehe TZ 12 
42 vgl. § 68 Abs. 1c und Abs. 2 Kärntner Krankenanstaltenordnung, LGBl. Nr. 26/1999 i.d.F. LGBl. Nr. 74/2019 
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SCHULDENMANAGEMENT DER KABEG 

Übersicht 

15 Die Hauptabteilung Finanzen und Controlling war verantwortlich für das 

Finanzmanagement der KABEG. Das Finanzmanagement umfasste die Planung und 

Steuerung der Einnahmen und Ausgaben der KABEG, sodass die Finanzierung des 

Geschäftsablaufs sichergestellt war. Ein Teil des Finanzmanagements war das 

Schuldenmanagement. Das Ziel des Schuldenmanagements lag primär in der 

Zurverfügungstellung der notwendigen Finanzierungsmittel und deren Rückzahlung. Für 

ein funktionierendes Schuldenmanagement waren die Identifikation, Beurteilung und 

Steuerung der damit verbundenen Risiken erforderlich. 

Folgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Schuldenstands der KABEG:  

Abbildung 21: Gesamtschulden der KABEG 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Im Jahr 2018 betrug der Gesamtschuldenstand der KABEG 1,3 Mrd. EUR und war seit 

dem Jahr 2014 stabil. Der Aufbau des hohen Schuldenstands erfolgte maßgeblich in den 

Jahren 2005 bis 2010. 
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Strategie im Schuldenmanagement 

Grundlagen 

16.1 (1) Der Aufsichtsrat legte die strategischen Grundsätze für das Finanzmanagement43 der 

KABEG fest.44 Er legte als wesentliche strategische Zielsetzungen die Sicherstellung der 

Liquidität, die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben unter 

Bedachtnahme auf die Interessen des Landes Kärnten sowie die Erreichung der 

bestmöglichen Wirtschaftlichkeit fest.  

Die KABEG hatte die Aufnahme von Fremdmitteln zu bestmöglichen Konditionen 

abzuwickeln. Bei der Aufnahme von Fremdmitteln waren Tilgungsstrukturen, 

Zinskonditionen und Laufzeiten zu beachten. Insbesondere waren Risiken zu 

minimieren. Vor jeder Aufnahme musste sich die KABEG mit dem Land Kärnten 

hinsichtlich des Haftungsrahmens abstimmen. Die strategischen Grundsätze waren in 

regelmäßigen Abständen45 zu evaluieren, um laufende Entwicklungen auf den 

Finanzmärkten oder Gesetzesänderungen zu berücksichtigen. 

(2) Der Vorstand musste die strategischen Ziele umsetzen und dafür die notwendigen 

Strukturen und Prozesse schaffen. Dazu erließ der Vorstand die operative Richtlinie zum 

Finanzierungsmanagement der KABEG.46 Die Richtlinie legte folgende operative Ziele 

für das Schuldenmanagement fest: 

 flaches und gleichmäßiges Annuitätenprofil47 

 wirtschaftlich vorteilhafte Finanzierungskonditionen48 

 geringe und gut planbare Zinskostenbelastung 

 Planungs- und Budgetsicherheit 

Die KABEG verfügte über keine zusammenfassende Beurteilung, ob sie die operativen 

Ziele im Schuldenmanagement in den einzelnen Geschäftsjahren erreichte. 

                                                   
43 Das Finanzmanagement bestand aus den drei Bereichen Finanzierungen, Portfoliosteuerung bzw. -management sowie 
Veranlagungs- und Liquiditätsmanagement. 
44 in der aktuellen Version 1.2 vom 28. Mai 2019, beschlossen in der 7. Aufsichtsratssitzung am 28. Mai 2019; § 19 Abs. 4 lit. k 
Kärntner Landeskrankenanstaltenbetriebsgesetz (K-LKABG) 
45 maximal drei Jahre 
46 in der aktuellen Version 1.2 vom 6. August 2019 
47 Tilgungen und Zinsen 
48 quantitativ und qualitativ hinsichtlich Zinskondition, Laufzeit, Tilgungsstruktur und anderer Vertragsbedingungen 
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Der Vorstand konnte im Einzelfall von der Richtlinie abweichende Entscheidungen 

treffen.49 Die operative Richtlinie schränkte den Umfang dieser abweichenden 

Entscheidungen nicht weiter ein. Auch Begründungs- oder Berichtspflichten waren nicht 

vorgesehen. 

16.2 Der LRH vermisste eine zusammenfassende Beurteilung hinsichtlich der jährlichen 

Erfüllung der operativen Zielvorgaben durch das Schuldenmanagement. Der LRH 

empfahl, im Rahmen der jährlichen Berichterstattung zur Finanzierung explizit über die 

Erfüllung der operativen Zielvorgaben zu berichten.  

16.3 Die KABEG sagte die zeitnahe Umsetzung der Empfehlungen zu. 

Strategie im Schuldenmanagement 

17.1 (1) Das Kärntner Spekulationsverbotsgesetz sah die Erstellung einer strategischen 

Jahresplanung vor.50 Die Informationen und Angaben zur Strategie der KABEG im 

Schuldenmanagement verteilte sich auf mehrere Planungsunterlagen, Berichte sowie 

Besprechungsprotokolle.  

Im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung legte die KABEG die 

Fremdmittelaufnahmen für die nächsten fünf Jahre fest.51 Darauf aufbauend erstellte die 

Hauptabteilung Finanzen und Controlling die jährliche Liquiditätsplanung. Seit 

dem 2. Quartal 2019 fanden zudem in der Hauptabteilung quartalsweise Besprechungen 

zum Thema „strategische und operative Finanzplanung“ statt.52 Um laufende 

Marktentwicklungen zu berücksichtigen, pflegte die Hauptabteilung regelmäßig Kontakte 

mit Vertretern von Finanzinstitutionen. 

Nach Auskunft der Hauptabteilung Finanzen und Controlling bestand die derzeitige 

Strategie im Schuldenmanagement darin, Fremdmittel langfristig nahe einer fixen 

Verzinsung von 0% aufzunehmen. Um das Tilgungsprofil zu optimieren, plante die 

Hauptabteilung auch eine Beimischung kürzerer Laufzeiten. Diese Strategie war teilweise 

nicht verschriftlicht. 

                                                   
49 Punkt 5.2 der operativen Richtlinie 
50 gemäß § 11 Kärntner Spekulationsverbotsgesetz; Weiters sah der geplante Rahmenvertrag zwischen der KABEG und dem 
Land Kärnten ebenfalls die Erstellung einer strategischen Jahresplanung vor (siehe TZ 20). 
51 z.B. Aufnahmevolumina, Haftungsrahmen, Schuldendienste 
52 Inhalte der Besprechungen waren neben dem Informationsaustausch insbesondere eine Darstellung bisher durchgeführter 
Finanzierungstransaktionen, eine Evaluierung der laufenden Planungen sowie eine dokumentierte Einschätzung der aktuellen 
Marktgegebenheiten. 
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(2) Die KABEG konnte zur Finanzierung Fremdmittel über die Österreichische 

Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)53, die Europäische Investitionsbank sowie den 

Kapitalmarkt aufnehmen. In dieser Reihenfolge beurteilte die Hauptabteilung Finanzen 

und Controlling auch die Vorteilhaftigkeit der Finanzierungskonditionen. Die 

Fremdkapitalaufnahmen der KABEG der vergangenen Jahre stellten sich wie folgt dar: 

Abbildung 22: Fremdmittel nach aufgenommener Nominale 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Seit dem Jahr 2013 nahm die KABEG die benötigten Fremdmittel insbesondere über 

weitergegebene Darlehen des Landes Kärnten bei der OeBFA auf. Ab 2017 nahm die 

KABEG neben Kreditaufnahmen bei der Europäischen Investitionsbank auch wieder 

verstärkt Fremdmittel am Kapitalmarkt auf. Die Hauptabteilung Finanzen und 

Controlling führte bei Aufnahmen von Fremdmitteln am Kapitalmarkt gemeinsam mit 

der Abteilung Einkauf öffentliche Vergabeverfahren durch.54 

                                                   
53 Der Bund konnte gemäß dem Bundesfinanzierungsgesetz den Ländern im Wege der OeBFA Darlehen gewähren. Das Land 
schloss Rahmenverträge mit der OeBFA ab, welche als Grundlage für die laufende Haushaltsfinanzierung des Landes dienten. 
Das Land durfte zur Finanzierung ausgegliederter Rechtsträger bei der OeBFA aufgenommenen Darlehen an diese weitergeben. 
54 siehe TZ 25 
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Die Hauptabteilung Finanzen und Controlling legte die Höhe der einzelnen Aufnahmen 

in Abstimmung mit der Abteilung 2 fest. Dies galt vor allem für Finanzierungen die das 

Land Kärntnen für die KABEG bei der OeBFA aufnahm (weitergegebene Darlehen). Es 

bestanden jedoch keine verschriftlichten Zielvorgaben für den angestrebten Anteil an 

weitergegebenen Darlehen55 im Verhältnis zu Aufnahmen am Kapitalmarkt, den Anteil 

fixer und variabler Finanzierungen oder anderer wesentlicher Kennzahlen56 des 

Schuldenportfolios.  

17.2 Der LRH wies kritisch darauf hin, dass die gewählte Strategie im Schuldenmanagement 

der KABEG nicht in einem Dokument zusammengefasst war. Der LRH empfahl, alle 

Aspekte der gewählten Finanzierungsstrategie des kommenden Jahres in einem 

Dokument zur strategischen Jahresplanung zusammenzufassen. Insbesondere sollten in 

dieser strategischen Jahresplanung die Art der geplanten Aufnahme, Verzinsungsform, 

Tilgungsstruktur und Laufzeiten erläutert und das erwartete Marktumfeld dargestellt 

werden. Weiters sollte darin auf wesentliche Risikoaspekte der gewählten Strategie Bezug 

genommen werden. Entsprechend der Vorteilhaftigkeit der Finanzierungskonditionen 

sollte die KABEG Zielvorgaben definieren, wie beispielsweise zum angestrebten 

Verhältnis von OeBFA-Mitteln zu anderen Institutionen oder dem Anteil fixer und 

variabler Finanzierungen. 

17.3 Die KABEG teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie eine Gesamtdokumentation der strategischen 

Überlegungen, Entscheidungen und Planungen im Sinne der Empfehlungen bereits für das Jahr 

2020 umsetzte. Die KABEG merkte klarstellend an, dass der Anteil an Finanzierungen über 

weitergegebene Bundesmittel von der Verfügbarkeit und Festlegung seitens des Landes abhängig war. 

                                                   
55 weitergegebene Darlehen des Landes der OeBFA 
56 z.B. Durchschnittsverzinsung oder Restlaufzeit. Hinsichtlich der Duration war in früheren Versionen der operativen Richtlinie 
zum Finanzierungsmanagement ein Zielwert von zehn Jahren definiert. Dieser wurde aber mit der Neufassung der Richtlinie im 
August 2019 entfernt. 
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18.1 Die Hauptabteilung Finanzen und Controlling beobachtete laufend das langfristige 

Tilgungs- und Zinsprofil. Die folgende Abbildung zeigt die Annuitäten (Tilgungen und 

Zinsen) für das Gesamtportfolio: 

Abbildung 23: Annuitätenprofil zum 31. Dezember 201857 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Die KABEG wählte die Laufzeiten der Fremdmittelaufnahmen je nach Verfügbarkeit58 

bzw. vorhandener Analysten- und Zinsprognosen aus. Bei weitergegebenen Darlehen war 

die KABEG an die von der OeBFA angebotenen Laufzeiten gebunden. Laut dem 

Annuitätenprofil bestanden für die nächsten zehn Jahre jährliche 

Zahlungsverpflichtungen von 100 bis 150 Mio. EUR. Für das Jahr 2047 hatte die KABEG 

bereits Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 142 Mio. EUR.  

18.2 Der LRH empfahl der KABEG, innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen im 

Spannungsfeld zwischen Laufzeiten und Zinsbelastung strategisch ein möglichst glattes 

und gleichmäßiges Profil zu erreichen. 

                                                   
57 unter Einbeziehung der (geplanten) Aufnahmen für das Jahr 2019 
58 bei der OeBFA 
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18.3 Die KABEG hielt in ihrer Stellungnahme fest, dass im bestehenden niedrigen Zinsumfeld bewusst 

Bundesanleihen mit günstigen Konditionen und langer Laufzeit gewählt worden wären. Dadurch 

würde dem Ziel der Reduktion der Zinskostenbelastung gegenüber dem Ziel der langfristigen 

Glättung des Tilgungsprofils der Vorzug gegeben. 

18.4 Der LRH begrüßte, dass die KABEG bestrebt war die Zinskostenbelastung zu reduzieren. 

Er wies aber darauf hin, das Tilgungsprofil so zu gestalten, dass das Liquiditäts- und 

Refinanzierungsrisiko möglichst gering wäre. Deshalb sollten Spitzen im Tilgungsprofil 

vermieden werden. Der LRH wies diesbezüglich auf die bereits bestehende 

Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 142 Mio. EUR im Jahr 2047 hin. 

Risikosteuerung 

19 (1) Nach den strategischen Grundsätzen des Aufsichtsrats hatte die Hauptabteilung 

Finanzen und Controlling die Risiken des Schuldenportfolios zu beurteilen und zu 

steuern. Dazu legte die operative Richtlinie Limits für einzelne Kennzahlen fest. Die 

KABEG durfte nicht mehr als 50% des Schuldenportfolios bei einer einzigen Bank oder 

Investor finanzieren, um eine beherrschende Stellung durch einen Geldgeber zu 

vermeiden. Idealerweise sollten nicht mehr als 30% des Schuldenportfolios auf eine 

einzelne Bank oder einen einzelnen Investor entfallen. Die OeBFA war von dieser 

Vorgabe ausgenommen. Die Anteile einzelner Geldgeber am Schuldenportfolio der 

KABEG gliederte sich wie folgt: 

Abbildung 24: Schuldenportfolio nach Investoren 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 
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Der Anteil der weitergegebenen Bundesmittel stieg seit dem Jahr 2013 kontinuierlich an. 

Im Jahr 2018 erreichte die OeBFA-Finanzierung der KABEG einen Anteil von 32% am 

Gesamtportfolio, während insbesondere der Anteil von Finanzierungen durch 

Kreditinstitute von 93% im Jahr 2010 auf 43% im Jahr 2018 sank.59 Der Anteil der 

Finanzierung durch Kreditinstitute verteilte sich auf mehrere Banken, wodurch der 

Grenzwert von 50% pro Bank nicht überschritten wurde.60 

                                                   
59 nach aushaftender Nominale 
60 seit Einführung des Grenzwertes im Jahr 2013 
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(2) Die KABEG konnte Fremdmittel mit fixer, variabler oder strukturierter61 Verzinsung 

aufnehmen. Folgende Grenzen waren dabei einzuhalten: 

 Fixe Verzinsung zwischen 50% und 100% 

 Variable Verzinsung zwischen 0% und 50% 

 Strukturierte Verzinsung zwischen 0% und 20% 

Die operative Richtlinie gab vor, dass die Bandbreiten zumindest einmal pro Jahr 

überprüft und gegebenenfalls angepasst werden mussten. Die Aufteilung nach Art der 

Verzinsung in fix, variabel und strukturiert gliederte sich wie folgt: 

Abbildung 25: Schuldenportfolio nach Verzinsungsformen 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Der Anteil fix verzinster Finanzierungen betrug zwischen 71% und 97%. Im Jahr 2018 

machten die Finanzierungen mit fixer Verzinsung 92% vom Gesamtportfolio aus und 

erreichten damit den höchsten Anteil seit 2005.62 Der Anteil variabler und strukturierter 

Finanzierungen nahm in den letzten Jahren stetig ab. 

                                                   
61 Jede Zinskondition außerhalb eines einfachen fixen oder variablen Zinssatzes galt als eine strukturierte Verzinsung. Zum 
Stichtag 31. Dezember 2018 befanden sich drei Positionen mit strukturierter Verzinsung im Bestand und betrafen insbesondere 
Anleihen aus dem Jahr 2006. 
62 nach aushaftender Nominale 
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(3) Als weitere Kennzahl berechnete die Hauptabteilung Finanzen und Controlling die 

Duration. Diese Kennzahl gab die barwertgewichtete Restlaufzeit von allen bereits 

fixierten Zahlungen des Schuldenportfolios an. Nach der operativen Richtlinie musste die 

Duration zwischen zwei und 15 Jahren betragen. Die Hauptabteilung musste zudem 

Zinssätze des Kapitalmarkts und weitere volkswirtschaftliche Kennzahlen laufend 

beobachten und bei Finanzierungsentscheidungen berücksichtigen.63 Diese Kennzahlen 

waren in regelmäßigen Abständen zu prüfen und bei Notwendigkeit anzupassen. 

Die Limits und Bandbreiten blieben seit ihrer Einführung im April 2013 unverändert, 

obwohl die jeweils in Geltung stehenden Richtlinien deren regelmäßige Evaluierung und 

Anpassung vorsahen. 

(4) Laut den operativen Richtlinien war regelmäßig über die Tätigkeiten des 

Schuldenmanagements zu berichten. Der Leiter der Hauptabteilung Finanzen und 

Controlling berichtete quartalsweise und jährlich über die aktuelle Marktlage, 

durchgeführte Aufnahmen und die Entwicklung des Schuldenportfolios. Der Bericht 

enthielt zudem eine Darstellung des Liquiditätsverlaufs und verschiedener Kennzahlen. 

Im Zuge der Prüfung ergänzte die Hauptabteilung diese Berichterstattung um die 

Einhaltung der Risikolimits.64 Zudem nahm die Hauptabteilung eine Einschätzung der 

wesentlichen Risikoarten und eine verbale Beschreibung der Risikosituation in die 

Berichterstattung auf. 

                                                   
63 z.B. Leitzinsen der Europäischen Zentralbank, Zinskurven, Inflation und Wirtschaftswachstum im Euroraum 
64 Diversifikation der Geldgeber, Verzinsungsformen, Duration 



 

51 

SCHULDENMANAGEMENT DER KABEG 

Kärntner Spekulationsverbotsgesetz 

20.1 Der Kärntner Landtag beschloss Ende 2017 das Kärntner Spekulationsverbotsgesetz.65 

Darin regelte das Land die risikoaverse Finanzgebarung, organisatorische Vorkehrungen 

sowie die strategische Jahresplanung und Berichtspflichten und deckte damit inhaltlich 

die vier Grundsätze der bundesrechtlichen Vorgaben im Bundesfinanzierungsgesetz66 ab. 

Es trat mit 1. März 2018 in Kraft und war ab diesem Zeitpunkt für die KABEG 

anzuwenden.67 Die KABEG bildete die Vorgaben des Kärntner 

Spekulationsverbotsgesetzes im Finanzmanagement formell erst durch die Neufassung 

der strategischen Grundsätze68 und der operativen Richtlinie69 im Mai bzw. August 2019 

ab. 

Die Finanzgebarung der KABEG war nach dem Kärntner Spekulationsverbotsgesetz 

risikoavers auszurichten und Risiken waren zu minimieren. Der Wirtschaftsprüfer der 

KABEG gab in seinem Bericht für das Jahr 2018 kein Urteil ab, ob die KABEG das 

Kärntner Spekulationsverbotsgesetz einhielt. 

20.2 Der LRH empfahl der KABEG, auf eine Bestätigung der Einhaltung des Kärntner 

Spekulationsverbotsgesetzes durch den Wirtschaftsprüfer hinzuwirken. 

20.3 Die KABEG sagte zu, den Wirtschaftsprüfer zukünftig bei der Einhaltung des K-SpvG durch die 

KABEG einzubinden.  

Das Land befürwortete in seiner Stellungnahme die Einbindung des Wirtschaftsprüfers. Das Land 

sagte zu, die Erteilung eines Bestätigungsvermerks unter Einbeziehung der Kosten-Nutzen-Relation 

zu evaluieren. 

21.1 Das Land musste bei jedem weitergegebenen Darlehen der OeBFA überwachen, ob die 

KABEG das Spekulationsverbot70 einhielt.71 Zu diesem Zweck informierte das Land die 

KABEG über die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen und erhob mittels eines 

standardisierten Fragebogens Informationen über deren Organisation. Darüber hinaus 

überwachte das Land die Erfüllung bestehender Berichtspflichten.72 In Zukunft plante das 

                                                   
65 Gesetz über die risikoaverse Ausrichtung der Finanzgebarung des öffentlichen Sektors in Kärnten (K-SpvG), 
LGBl. Nr. 25/2018 
66 § 2a Bundesfinanzierungsgesetz; Dabei handelte es sich um die Grundsätze für die Finanzgebarung der OeBFA selbst. Diese 
waren gemäß § 2 Abs. 4a Bundesfinanzierungsgesetz bei Finanzierung durch die OeBFA auch auf die Länder anzuwenden. 
67 § 1 Abs. 1 Z 3 i.V.m. § 15 Abs. 1 Kärntner Spekulationsverbotsgesetz; siehe auch § 5 Z 3 der Vereinbarung gemäß § 41 Kärntner-
Landeskrankenanstaltenbetriebsgesetz 
68 Strategische Grundsätze des Finanzierungsmanagements der KABEG (Version 1.2) vom 18. Mai 2019 
69 Operative Richtlinie zum Finanzierungsmanagement der KABEG (Version 1.2) vom 6. August 2019 
70 Einhaltung der Kriterien nach § 2a Bundesfinanzierungsgesetz bzw. des Kärntner Spekulationsverbotsgesetzes 
71 Punkt 6 Abs. 4 OeBFA Rahmenvertrag 
72 Bericht gemäß § 12 Kärntner Spekulationsverbotsgesetz 
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Land den Abschluss eines Rahmenvertrags mit der KABEG mit dem Ziel, die Einhaltung 

des Spekulationsverbots zu überwachen. Der geplante Rahmenvertrag sah vor, dass der 

Vorstand und der Aufsichtsrat der KABEG die Einhaltung dieser Grundsätze im Zuge 

des Jahresabschlusses bestätigten.  

Als weitere Maßnahme plante das Land eine Durchführungsverordnung zum Kärntner 

Spekulationsverbotsgesetz mit näheren Details zur Organisation des 4-Augen-Prinzips, 

dem Anforderungsprofil der Mitarbeiter sowie zum Risikomanagement zu erlassen.73  

21.2 Der LRH empfahl, die geplante Rahmenvereinbarung zwischen Land und KABEG 

zeitnah abzuschließen. Er empfahl der KABEG, die näheren Vorgaben des Landes im 

Rahmen der geplanten Durchführungsverordnung zum Kärntner Spekulations-

verbotsgesetz nach deren Erlassung zeitnah umzusetzen. 

21.3 Die KABEG plante den zeitnahen Abschluss der Rahmenvereinbarung. 

Das Land befürwortete die zeitnahe Umsetzung und wies darauf hin, die Vorgaben in die 

abzuschließende Rahmenvereinbarung aufzunehmen. 

                                                   
73 gemäß §§ 9 Abs. 3 und 13 Abs. 1 Kärntner Spekulationsverbotsgesetz; Zum Zeitpunkt der Prüfung befand sich die Verordnung 
in Begutachtung. 



 

53 

SCHULDENMANAGEMENT DER KABEG 

Aufbauorganisation 

Organisatorische Rahmenbedingungen 

22.1 (1) Für das Schuldenmanagement waren folgende Organisationseinheiten der 

Hauptabteilung Finanzen und Controlling zuständig: 

Abbildung 26: Aufbauorganisation der Hauptabteilung Finanzen und Controlling74 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Die Unterabteilung Controlling und die Unterabteilung Finanzen waren für die 

Vorbereitung und die Abwicklung von Finanzgeschäften zuständig. Für die betreffenden 

Mitarbeiter lagen Stellenbeschreibungen vor. Teilweise aktualisierte die KABEG diese im 

Zuge der Prüfung. Das Organigramm der Hauptabteilung Finanzen und Controlling 

stellte keine Trennung von Front Office und Back Office dar und war damit noch nicht 

an das Kärntner Spekulationsverbotsgesetz angepasst. Darüber hinaus waren aus dem 

Organigramm die Stellvertretungsregelungen nicht ersichtlich. In der operativen 

Richtlinie lag eine grafische Aufteilung in Front Office und Back Office vor, während die 

zuständigen Personen und Stellvertretungen nicht angeführt waren.  

Das Front Office und das Back Office waren unterschiedlichen Unterabteilungen 

zugeordnet. Damit standen diese in keinem weisungsgebundenen Verhältnis zueinander. 

Stellvertreter des Front Office und des Back Office waren die Leiter der jeweiligen 

                                                   
74 Auszug der relevanten Stellen laut Anhang 6 der operativen Richtlinie zum Finanzierungsmanagement 
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Unterabteilungen. Stellvertreter des Hauptabteilungsleiters war der Leiter der 

Unterabteilung Controlling. Geschäftsabschlüsse durften nur durch den Vorstand bzw. 

durch die gemeinsam zeichnungsberechtigten Prokuristen erfolgen. 

Qualifikation und Befähigungen 

(2) Das Kärntner Spekulationsverbotsgesetz sah vor, dass Personen mit Aufgaben im 

Bereich der Finanzgebarung über die nötige Qualifikation, Erfahrung und persönliche 

Zuverlässigkeit verfügen mussten.75 Die Mitarbeiter im Schuldenmanagement verfügten 

durchwegs über sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Universitätsausbildungen oder 

einschlägige akademische Ausbildungen und wiesen mehrjährige Berufserfahrung im 

Finanzbereich auf. Die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit beurteilte die KABEG 

anhand von Mitarbeiterbewertungen. 

Für die Mitarbeiter im Schuldenmanagement legte die KABEG keine 

Qualifizierungsstrategie oder Vorgaben für den verpflichtenden Besuch von 

fachspezifischen Fortbildungen vor. Die KABEG erstellte im Zuge der Prüfung für die 

drei wesentlichen Mitarbeiter eine Übersicht der absolvierten Fortbildungen der letzten 

fünf Jahre. Die Mitarbeiter besuchten in diesem Zeitraum insbesondere Analystentreffen 

und Informationsveranstaltungen im Finanzbereich. Die KABEG setzte noch während 

der Prüfung konkrete Maßnahmen und plante eine fachspezifische Fortbildung für die 

Mitarbeiter im Schuldenmanagement. 

22.2 Der LRH hob positiv hervor, dass die KABEG bereits im Zuge der Prüfung 

fachspezifische Fortbildungen für die Mitarbeiter plante. Der LRH empfahl, für die 

fachliche Weiterbildung der Mitarbeiter im Schuldenmanagement einen Fort- und 

Weiterbildungsplan zu erstellen und die Mitarbeiter zum Besuch der fachspezifischen 

Veranstaltungen zu verpflichten. 

                                                   
75 § 8 Kärntner Spekulationsverbotsgesetz i.V.m. § 2a Bundesfinanzierungsgesetz 
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Ablauforganisation 

Prozessbeschreibungen 

23.1 Die Hauptabteilung Finanzen und Controlling erstellte im Jahr 2019 im Rahmen des 

Organisationshandbuchs Prozessbeschreibungen für das Finanzmanagement.76 Diese 

enthielten eine Darstellung der definierten Hauptprozesse. Sie waren tabellarisch 

aufgebaut und führten neben Zweck, Prozessverantwortliche, Eingangsparameter und 

Prozessergebnis die einzelnen Prozessschritte an. Eine Prozesslandkarte lag für das 

Finanzmanagement nicht vor. Ebenso fehlte eine grafische Darstellung der Prozesskette 

im Organisationshandbuch. 

Beginnend mit Jänner 2019 startete die Abteilung 1 – Landesamtsdirektion ein Projekt, 

um ein Prozessmanagement im Land Kärnten einzuführen. Dazu sollte ein 

Prozessmanagementhandbuch ausgearbeitet werden, das den zukünftigen Rahmen der 

abzubildenden Prozesse für die gesamte Landesverwaltung schaffen sollte. Im Zuge dieses 

Projekts stellte die Abteilung 5 – Gesundheit und Pflege den Prozess der Aufnahme von 

Fremdmitteln durch die KABEG grafisch dar. Nähere Angaben über den Stand der 

Bearbeitung, die Inkraftsetzung oder die nachweisliche Kenntnisnahme der beteiligten 

Mitarbeiter fehlten. Die Abteilung 5 erstellte zwar die grafische Beschreibung des 

Prozesses der Fremdmittelaufnahme, war aber selbst in diesem Prozess nicht beteiligt.77 

Seitens des Landes war vielmehr die Abteilung 2 eingebunden. Die zuständigen 

Bediensteten der Abteilung 2 erlangten erst durch die Überprüfung des LRH Kenntnis von 

der grafischen Prozessbeschreibung der Abteilung 5.  

23.2 Der LRH vermisste eine Prozesslandkarte für das Finanzmanagement und empfahl, eine 

solche zu erstellen, um die Prozesse zu visualisieren und die einzelnen Schritte, 

Schnittstellen, deren Zusammenhänge und Abfolge sichtbar zu machen. 

Der LRH bemängelte die fehlende Abstimmung zwischen den Abteilungen des Landes 

und empfahl, zukünftig gegenseitige Aufgaben und Verantwortungen im Vorfeld klar zu 

regeln und abzustimmen. Der LRH empfahl, die existierenden verbalen und grafischen 

Prozessbeschreibungen unter Einbindung aller Akteure zu vereinheitlichen. 

23.3 Die KABEG sagte für den Bereich des Fremdkapitalmanagements die Umsetzung der Empfehlung 

zu und plante im Jahr 2020 eine grafische Prozessbeschreibung zu erstellen. 

                                                   
76 Organisationshandbuch Finanzmanagement Version 1.0, Stand 11. November 2019; Daneben enthielt die operative Richtlinie 
zum Finanzierungsmanagement im Anhang eine rudimentäre Darstellung der Kernprozesse im Finanzmanagement. 
77 Lediglich zu Start- und Endzeitpunkt bestand ein Anknüpfungspunkt mit der Abteilung 5. 
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Das Land hielt in seiner Stellungnahme fest, dass die Abteilung 5 seit dem Start des Projekts 

„Prozesslandkarte des Landes Kärnten“ aktiv eingebunden war. Dabei wären alle bereits 

dokumentierten Prozesse aktualisiert, grafisch aufbereitet und um fehlende Prozesse ergänzt worden. 

Eine elektronische Anwendung über alle Prozesse der Abteilung wäre zur transparenten Übersicht 

eingerichtet worden. Die Abteilung 5 würde auch abteilungs- bzw. institutionsübergreifende Prozesse 

berücksichtigen. Eine Abstimmung mit den jeweiligen internen Schnittstellen würde bereits teilweise 

stattfinden oder sei noch vorgesehen. 

23.4 Der LRH nahm positiv zur Kenntnis, dass die Abteilung 5 zukünftig eine Abstimmung 

mit der Abteilung 2 plante.  

24.1 Für die Hauptabteilung Finanzen und Controlling lag nur eine gesamthafte Risikoanalyse 

und -bewertung anhand einer Risikomatrix78 vor. Für die Prozesse des 

Finanzmanagements gab es eine solche Risikoanalyse nicht. Die Prozessbeschreibungen 

für das Finanzmanagement im Organisationshandbuch enthielten keine Angaben zu 

bestehenden Risiken und Aussagen hinsichtlich deren Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Schadensausmaß. Eine solche Analyse sollte nach den allgemeinen Grundsätzen79 

anhand einer Risikomatrix erfolgen: 

Abbildung 27: Risikomatrix 

 

Quelle: Darstellung des LRH 

Die KABEG verfügte über Richtlinien für das Risikomanagement, welche generelle Ziele, 

Aufgaben und Verantwortungen auf Ebene der Gesamtorganisation regelten.80 Diese 

Richtlinie enthielt nicht die vom Bundesfinanzierungsgesetz81 geforderten Angaben zu 

                                                   
78 unter Berücksichtigung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß 
79 z.B. im Sinne der ISO 9001:2015 oder der ISO 31000 bzw. ONR 49000:2014 
80 Risikomanagementrichtlinie der KABEG vom 21. April 2009 (Zl. KABEG-290/1/09) 
81 § 2a Z 1 Bundesfinanzierungsgesetz 
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den finanzmarkspezifischen Risikoarten im Finanzmanagement. Insbesondere fehlten 

Angaben zum Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, Reputations-, Rechts- und operationellen 

Risiko.82 

24.2 Der LRH empfahl, die durchgeführte Risikoanalyse auf alle identifizierten Prozesse im 

Finanzmanagement auszudehnen und eine Risikobeurteilung in die Prozessbeschreibung 

aufzunehmen. Er empfahl, die Vorgaben des Bundesfinanzierungsgesetzes zur 

Risikomanagementrichtlinie für alle relevanten Risikoarten zu berücksichtigen. 

24.3 Die KABEG sagte für den Bereich des Fremdkapitalmanagements die Umsetzung der Empfehlungen 

zu. Die KABEG plante, im Jahr 2020 eine Risikoevaluierung auf Prozessschrittebene zu erstellen 

und die Vorgaben des Bundesfinanzierungsgesetzes zur Risikomanagementrichtlinie zu 

berücksichtigen. 

                                                   
82 Das Vorliegen einer Richtlinie zu den finanzmarktspezifischen Risiken war Voraussetzung für die Finanzierung der KABEG 
über weitergegebene Darlehen des Bundes (siehe TZ 21). 
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Prozess „Aufnahme von Fremdmitteln“ 

25.1 Der LRH überprüfte den Prozess der Aufnahme von Fremdmitteln anhand einer 

Fremdmittelaufnahme am Kapitalmarkt im Jahr 2019. Die folgende Darstellung zeigt den 

Prozess der Fremdmittelaufnahme am Kapitalmarkt:83 

Abbildung 28: Prozess „Aufnahme von Fremdmitteln“ 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis der Unterlagen der KABEG 

Den Ausgangspunkt der Fremdmittelaufnahme bildete der festgestellte Bedarf aus der 

laufenden Liquiditätsplanung bzw. der operativen Planung. Aufgrund der günstigen 

Marktbedingungen zog die Hauptabteilung Finanzen und Controlling die für 

Dezember 2019 geplante Kapitalmarktaufnahme auf Mitte Oktober 2019 vor. Das Front 

Office legte in Abstimmung mit dem Back Office und dem Leiter der Hauptabteilung 

                                                   
83 Den Prozess stellte der LRH in der Form dar, wie er diesen im Zeitpunkt der Prüfung auf Grundlage des Organisations-
handbuchs Finanzmanagement, der Dokumentation in den Akten, der übermittelten Unterlagen und der Gespräche mit der 
KABEG und dem Land Kärnten vorfand. 
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zunächst die Eckpunkte84 der geplanten Fremdmittelaufnahme fest und informierte die 

Abteilung 2 des Amtes der Kärntner Landesregierung über die geplante Aufnahme.  

Der Leiter der Hauptabteilung erstellte im Anschluss die interne Bedarfsmeldung als 

Grundlage für das Ausschreibungsverfahren85, während das Front Office zeitgleich die 

Ausschreibungsunterlagen vorbereitete. Das Front Office erläuterte die 

Ausgangssituation und Notwendigkeit der Transaktion unter Verwendung des 

Musterformulars86, welche das Back Office ebenfalls mit Unterschrift bestätigte. Für 

getätigte Prüfungshandlungen des Back Office lag dem LRH keine Dokumentation vor. 

Anschließend bestätigte der Leiter der Hauptabteilung die Transaktion ebenfalls mittels 

Unterschrift auf dem Musterformular und holte die Unterschrift des Vorstands für die 

Bedarfsmeldung ein. Das Musterformular sah neben den getätigten Angaben durch das 

Front Office weitere mögliche Angaben vor. So waren beispielsweise die Erfüllung der 

Obergrenze für die Haftungsübernahmen des Landes Kärnten oder die Einhaltung der 

festgelegten Risikolimits87 durch die Transaktion nicht Teil der dokumentierten 

Entscheidungsgrundlage. 

25.2 Der LRH wies darauf hin, dass aus der Beurteilung der Transaktion durch das Back Office 

keine Prüfungshandlungen ersichtlich waren. Der LRH empfahl, besonderen Wert auf die 

aktenmäßige Dokumentation der Rolle des Back Office bei der unabhängigen Prüfung 

von Finanzgeschäften zu legen. Er regte an, Checklisten mit zwingenden Eingabefeldern 

zu erarbeiten und dem Back Office für die Kontrolle zur Verfügung zu stellen.  

Der LRH bemängelte, dass in der Entscheidungsgrundlage für den Vorstand nicht 

sämtliche wesentlichen Punkte des Musterformulars berücksichtigt waren. Insbesondere 

sollten die Nachweise über die Einhaltung der Haftungsgrenzen und vergebenen 

Risikolimits in die dokumentierte Entscheidungsgrundlage aufgenommen werden. 

25.3 Die KABEG sagte die Umsetzung der Empfehlungen zu, wobei die Verbesserungen eher als formell 

erachtet wurden.  

                                                   
84 hinsichtlich Zeitplan, Tilgungs- und Zinsstruktur, Aufteilung Gemeindeumlagedarlehen und Fremdmittel zur Investitions-
finanzierung, Laufzeit etc. 
85 in Anlehnung an das Bundesvergabegesetz; Eine verpflichtende Anwendung des Bundesvergabegesetzes 2018 lag nach Ansicht 
der KABEG durch die Ausnahmeregelung für Kreditoperationen nicht vor. 
86 Anhang 5 zur operativen Richtlinie zum Finanzierungsmanagement i.V.m. § 9 Abs. 1 Kärntner Spekulationsverbotsgesetz 
87 hinsichtlich Duration, Geldgeber und Verzinsungsarten; siehe TZ 19 
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26.1 Nach Unterfertigung der Bedarfsmeldung durch den Vorstand veröffentlichte die 

Hauptabteilung Finanzen und Controlling zusammen mit der Abteilung Einkauf die 

Ausschreibung.88 Anschließend stimmte die KABEG die Eckdaten der geplanten 

Transaktion telefonisch und per E-Mail mit der Abteilung 2 ab. Entgegen der 

Prozessbeschreibung erfolgte diese Abstimmung jedoch erst nach der Ausschreibung, was 

die Kontrollmöglichkeiten der Abteilung 2 einschränkte. 

Nach Ablauf der Angebotsfrist folgten die Öffnung und Bewertung der Finanzierungs-

angebote durch den Leiter der Hauptabteilung Finanzen und Controlling, das Front 

Office und die Abteilung Einkauf.89 Der Leiter der Hauptabteilung erstellte unter 

Zeichnung des Leiters der Hauptabteilung Einkauf den Vergabeantrag mit der 

Zuschlagserteilung. Dem Vergabeantrag lag als Anhang eine Erläuterung der 

Entscheidungsfindung bei, welche eine Risikobeurteilung durch die Fachabteilung 

enthielt. Dieser Anhang enthielt eine Übersicht sämtlicher Angebote und war vom Front 

Office, vom Back Office und von der Leitung der Unterabteilung Facility und 

Dienstleistungsmanagement gezeichnet. Im Anschluss erteilte der Vorstand mit seiner 

Unterschrift den Auftrag zum Abschluss der Transaktion. 

26.2 Der LRH wies darauf hin, dass die Abstimmung mit der Abteilung 2 erst nach 

Ausschreibung der Kapitalmarktaufnahme erfolgte. Der LRH empfahl darauf zu achten, 

die Abstimmung mit dem Land wie vorgesehen vor der Veröffentlichung der 

Ausschreibung durchzuführen, um die Kontrollfunktion auszuüben sowie allfällige 

Kommentare und Anmerkungen des Landes ausreichend berücksichtigen zu können. 

26.3 Die KABEG merkte in der Stellungnahme an, dass die Rahmenbedingungen der einzelnen 

Transaktionen vor Veröffentlichung der Ausschreibung mit der Abteilung 2 abgestimmt würden. 

Hinsichtlich der Geschäftsabwicklung könne das mehrfach erprobte Prozedere der Ausschreibung 

jedoch ohne Einbeziehung der Abteilung 2 durchgeführt werden. 

26.4 Der LRH hielt fest, dass sich seine Empfehlung darauf bezog, die Abstimmung mit der 

Abteilung 2 – wie von der KABEG behauptet und in der Prozessbeschreibung 

vorgesehen – nachweislich vor Veröffentlichung der Ausschreibung durchzuführen. Eine 

der Ausschreibung vorgelagerte dokumentierte schriftliche Abstimmung fand im 

konkreten Fall nicht statt.  

                                                   
88 durch Übermittlung an ausgewählte Bankkontakte bzw. durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Kärntner Landeszeitung 
89 „Übersicht zum Vergabeverfahren“ (Anhang zum Vergabeantrag) 
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27.1 Nach Zuschlagserteilung stimmte das Front Office mit der Abteilung 2 die Erteilung der 

notwendigen Garantieerklärung durch das Land ab. Danach übermittelte das Front Office 

der Abteilung 2 nähere Details und Nachweise über die Zuschlagserteilung, die 

Angebotsbewertung und die Einhaltung des Kärntner Spekulationsverbotsgesetzes.90 

Anschließend übermittelte das Front Office den von der Bank unterfertigten Kreditvertrag 

an die Abteilung 2 zur Durchsicht. 

Gleichzeitig stimmte das Front Office mit dem Billigstbieter den Kreditvertrag ab. Nach 

Unterfertigung der Garantie durch die Landesfinanzreferentin holte das Front Office die 

Unterschrift der zum Abschluss berechtigten Personen91 ein und übermittelte sämtliche 

Unterlagen92 an den Billigstbieter. Das Land erhielt keine Kopie des finalen 

unterzeichneten Vertrags. Im Begleitschreiben führte die KABEG ein Bankkonto für die 

Ziehung des Kreditbetrags an, welches vom Bankkonto in den unterfertigten 

Vertragsunterlagen abwich. Nach Auskunft der KABEG war dies von Seiten der Bank 

aus technischen Gründen notwendig, weshalb der Überweisungsauftrag im Zuge des 

Begleitschreibens erledigt wurde. 

Nach erfolgtem Zahlungseingang übermittelte das Front Office die relevanten Unterlagen 

wie beispielsweise den Tilgungsplan an das Back Office und die Abteilung 5 zur weiteren 

Bearbeitung.  

27.2 Der LRH bemängelte, dass das Back Office im Zuge der Vertragsunterzeichnung nicht in 

den Prozess eingebunden war. Der LRH regte an, das Back Office in den Prozess der 

Kontrolle sowie der Unterfertigung des Kreditvertrags miteinzubeziehen. Er empfahl, 

eine finale Version des unterzeichneten Kreditvertrags an das Land zu übermitteln. 

Der LRH wies auf die Änderung des zu verwendenden Bankkontos im Begleitschreiben 

hin und empfahl, insbesondere die zu verwendenden Bankkonten im Rahmen einer 

dokumentierten Kontrollschleife z.B. unter Einbindung des Back Office zu bestätigen. 

27.3 Die KABEG sagte die Umsetzung der Empfehlungen zu. 

                                                   
90 insbesondere Vergabeantrag mit Risikobeurteilung, Bewertungsblatt, Bedarfsmeldung, Einhaltung des Haftungsrahmens 
91 durch gemeinsame Zeichnung der vertretungsbefugten Prokuristen gemäß Firmenbuchauszug 
92 insbesondere unterfertigter Kreditvertrag, unterfertigte Garantie des Landes Kärnten und Ausweiskopien 
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28.1 Das Kärntner Spekulationsverbotsgesetz sowie das Bundesfinanzierungsgesetz stellten 

erhöhte Anforderungen an das Finanzmanagement. Diese Anforderungen mussten 

sowohl im Finanzmanagement des Landes als auch im Finanzmanagement der KABEG 

umgesetzt werden. Insbesondere mussten Land und KABEG ihre Aufbauorganisation in 

Front Office und Back Office gliedern, was einen entsprechenden Bedarf an qualifizierten 

Mitarbeitern zur Folge hatte. Im Prozess zur Aufnahme von Fremdmitteln waren 

zwischen dem Finanzmanagement des Landes und dem Finanzmanagement der KABEG 

umfangreiche Abstimmungen notwendig waren.  

28.2 Der LRH empfahl, eine Zusammenführung des Finanzmanagements der KABEG mit 

jenem des Landes Kärnten zu evaluieren. Durch die Zusammenführung könnten 

Kompetenzen und Know-how gebündelt, Synergien geschaffen und Schnittstellen 

reduziert werden.93 

28.3 Die KABEG hielt in ihrer Stellungnahme fest, dass die Entscheidung über eine Zusammenführung 

des Finanzmanagements bei Land liegen würde. Eine Zusammenführung würde bei der KABEG 

hinsichtlich des Personals lediglich ein Verschiebungspotential von 0,5 Vollzeitkräften bedeuten. 

Durch die Aufgliederung der Verantwortlichkeiten und die intensive Zusammenarbeit der KABEG 

und der Abteilung 2 hätte sich in den letzten Jahren ein reger Austausch von Know-How ergeben, 

bei dem die unterschiedlichen Rollen zu einer Verbesserung der Marktposition geführt hätten. 

Das Land sagte zu, die Zusammenführung des Finanzmanagements zu evaluieren. Dabei wären 

mögliche Synergien den Transaktionskosten aus einem erhöhten Abstimmungs- und 

Informationsbedarf gegenüberzustellen. Das Land merkte an, dass ein getrenntes 

Finanzmanagement den eigenständigen Auftritt am Kapitalmarkt ermöglichen und unterschiedliche 

Anforderungen von Investoren ansprechen würde. Dies wäre in der Vergangenheit zu einer 

Verbesserung der jeweiligen Marktposition genutzt worden. Getrennte, aber eng abgestimmte 

Einheiten wären aus Sicht der Risikostreuung zu befürworten. 

28.4 Der LRH begrüßte die Zusage des Landes, eine mögliche Zusammenführung zu 

evaluieren. Die Bedenken hinsichtlich eines erhöhten Abstimmungs- und 

Informationsbedarfs bei einer Zusammenführung konnte der LRH nicht nachvollziehen. 

Gerade durch die Zusammenführung würde sich der Abstimmungs- und 

Informationsbedarf reduzieren. Der LRH merkte an, dass durch die Zusammenführung, 

über bloße personelle Einsparungspotentiale hinaus, umfassende Synergieeffekte erzielt 

werden könnten.     

                                                   
93 vgl. Bericht des Kärntner Landesrechnungshofs, Bericht über die Überprüfung der Rechts- und Beratungskosten der KABEG 
unter Berücksichtigung ausgewählter Personalangelegenheiten, Zl. LRH 127/B/2014 
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AUSGEWÄHLTE MAßNAHMEN 

29 In seiner Überprüfung setzte der LRH einen Schwerpunkt darauf, welche Maßnahmen 

und Konzepte zum Umgang mit der finanziellen Situation und zur Entwicklung des 

Leistungsangebots beim Land Kärnten und den Krankenanstalten selbst vorhanden 

waren. Im Folgenden werden einige wesentliche Maßnahmen und Konzepte ausgewählt, 

zu denen ein Überblick gegeben werden soll: 

 Optimierung des Personaleinsatzes 

 Fokus auf das Kerngeschäft 

 Stärkung von Kooperationen 

Das Personal ist sowohl in Hinblick auf die Leistungen als auch aus Kostensicht von 

hoher Bedeutung für das Gesundheitssystem, weshalb der LRH auch insbesondere 

Personalmaßnahmen einbezog. Der Personalaufwand stellte bei den öffentlichen 

Krankenanstalten die größte Aufwandsposition dar. Im Jahr 2018 betrug der 

Personalaufwand der KABEG 479,9 Mio. EUR.94 Das entsprach in etwa dem 

Zweieinhalbfachen des allgemeinen Sachaufwands (186,8 Mio. EUR).95 Vom Betriebs-

aufwand der KABEG, in dem auch der Schuldendienst enthalten war, entfielen 57% auf 

den Personalaufwand.96  

                                                   
94 Von den 479,9 Mio. EUR des Personalaufwands entfielen 453,3 Mio. EUR auf den allgemeinen Personalaufwand (mit 
Vergütung der Mitarbeiter und Dienstgeberbeiträgen), 11,2 Mio. EUR auf Pensionen und 15,3 Mio. EUR auf Arztgebühren. 
95 Im allgemeinen Sachaufwand waren sonstige zwischenbetriebliche Aufwendungen sowie Aufwendungen der zentralen 
Dienste, die einnahmenseitig ersetzt wurden, nicht enthalten. 
96 Der Betriebsaufwand der KABEG betrug 841,1 Mio. EUR im Jahr 2018. Davon waren 147,1 Mio. EUR für den 
Schuldendienst der KABEG. Des Weiteren waren sonstige zwischenbetriebliche Aufwendungen sowie Aufwendungen der 
zentralen Dienste enthalten. 
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Abbildung 29 stellt die Entwicklung des Personalaufwands und des allgemeinen 

Sachaufwands der KABEG von 2001 bis 2018 dar: 

Abbildung 29: KABEG Personalaufwand und allgemeiner Sachaufwand 2001-2018 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis Rechnungsabschlüsse KABEG97 

Im Zeitraum 2001 bis 2018 stieg der Personalaufwand um 192,6 Mio. EUR bzw. 67%, 

was einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 3,06% entsprach. Die Steigerung 

der Personalanzahl in Vollbeschäftigtenäquivalenten (VBÄ) wird in TZ 30 veran-

schaulicht. Wesentlich für die Steigerungen des Personalaufwands seit 2015 waren auch 

Erhöhungen der Ärzte- und Pflegegehälter. Die entgeltrechtlichen Bestimmungen für die 

als Vertragsbedienstete in der KABEG tätigen Ärzte wurden im Jahr 2015 neu geregelt.98 

Dies hing mit der Umsetzung von arbeitszeitrechtlichen Regelungen der EU, unter 

anderem mit der Umstellung auf eine 48-Stunden-Woche, zusammen. Das 2017 

beschlossene „Pflegepaket“ beinhaltete Lohnerhöhungen für das Pflegepersonal und eine 

Ausweitung des Personalstands im Pflegebereich um 100 Stellen. 

                                                   
97 Nicht in der Abbildung enthalten waren sonstige zwischenbetriebliche Aufwendungen sowie Sach- und Personalaufwendungen 
der zentralen Dienste, die einnahmenseitig ersetzt wurden. Ab dem Rechnungsabschluss des Jahres 2011 verwendete die KABEG 
eine andere Gliederung im Rechnungsabschluss, wodurch es zu kleineren Verschiebungen gegenüber 2010 und früheren Jahren 
kam. 
98 21. Novelle Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetz (1994), LGBl. Nr. 73/1994, i.d.F. LGBl. Nr. 30/2015 
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Der allgemeine Sachaufwand umfasste Arzneimittel, sonstige medizinische Verbrauchs- 

und Gebrauchsgüter, Fremdleistungen, IT, Instandsetzung von Gebrauchsgütern sowie 

nicht-medizinische Sachaufwendungen. Für die Entwicklung des Sachaufwands waren 

starke Steigerungen bei Arzneimitteln und beim medizinischen Sachaufwand, etwa bei 

onkologischen Arzneimitteln, medizinischen Innovationen bei Implantaten und 

kostenintensiven Interventionen, maßgeblich. 

Optimierung des Personaleinsatzes 

30.1 (1) Die Optimierung des Personaleinsatzes stellte eine wesentliche Maßnahme dar, die 

sich sowohl positiv auf die Kosten als auch die Leistungen auswirken könnte. 

Der Großteil des Personals der öffentlichen Krankenanstalten war bei der KABEG 

beschäftigt. Im Folgenden werden daher für die KABEG die Entwicklung der 

Personalanzahl dargestellt, die Personalkosten analysiert und anschließend ausgewählte 

Maßnahmen zum Personal aufgegriffen. 

Die Entwicklung der Personalanzahl in der KABEG, gemessen in VBÄ99, unterlag im 

Betrachtungszeitraum zwar Schwankungen, wies jedoch insgesamt eine Steigerung 

gegenüber dem Ausgangsjahr 2001 auf. Während die Anzahl der VBÄ zunächst bis zum 

Jahr 2009 auf rund 6.660 VBÄ anstieg, reduzierte die KABEG bis 2012 die Anzahl der 

VBÄ auf 6.303 (-357 VBÄ). In den Folgejahren kam es zu einem Personalaufbau, 

wodurch die Mitarbeiterzahl im Jahr 2018 rund 6.483 VBÄ betrug. Im Rahmen der 

mittelfristigen Planung erstellte die KABEG auch eine Prognose der Personalstellen 

bis 2024. In dieser erwartete die KABEG einen weiteren Anstieg um etwa 200 Stellen 

gegenüber 2018. Die Erhöhung würde besonders Pflegefachassistenten, Ärzte, das 

Verwaltungspersonal und den medizinisch-technischen Dienst betreffen. 

                                                   
99 Die Darstellung der Entwicklung des Personals im Zeitraum 2001 bis 2018 basiert auf Personal-Auswertungen der KABEG in 
Vollbeschäftigtenäquivalenten. Aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Altersteilzeitmodellen wertete die KABEG die 
tatsächliche Arbeitsleistung aus, wodurch Abweichungen zu früheren Aufstellungen der KABEG auftreten könnten. Im 
Zeitraum 2019 bis 2024 stellen Abbildung 30 und Abbildung 31 die Prognose des Stellenplans dar. 
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Abbildung 30 veranschaulicht die Entwicklung der Personalanzahl in VBÄ der KABEG 

zwischen 2001 und 2024, wobei ab 2019 die Prognose der Personalstellen enthalten ist: 

Abbildung 30: KABEG Personal (in VBÄ) inklusive Prognose Stellenplan bis 2024 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis Auswertungen KABEG99 und KABEG-Voranschlag 2019 

Bei der Entwicklung des Personalstands der Berufsgruppen fiel auf, dass die KABEG im 

Vergleich zu 2001 besonders das Betriebspersonal abbaute und um fast 400 VBÄ 

reduzierte. Dies erreichte die KABEG zum Teil durch Effizienzsteigerungen, 

Modernisierungen und Neustrukturierungen, aber auch durch die Umstellung auf 

Fremdleistungen: die KABEG ersetzte einen wesentlichen Teil der Eigenreinigung durch 

Fremdreinigung und führte Servicekräfte für hauswirtschaftliche Tätigkeiten im 

patientennahen Bereich ein. 

Bei den Ärzten gab es zwischen 2001 und 2018 eine Steigerung um 172 VBÄ. Beim 

Pflegepersonal erhöhte die KABEG das Personal des Krankenpflegefachdienstes 

(gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege) und reduzierte den 

Krankenpflegehilfsdienst. Das Verwaltungspersonal nahm um etwa 140 VBÄ bzw. 24% 

zu. So führte die KABEG beispielsweise medizinische Organisationsassistenten ein. 

Dabei handelte es sich um Verwaltungsmitarbeiter, die administrative Aufgaben 

übernahmen, die zuvor Kapazitäten seitens Medizin und Pflege gebunden hatten. 
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Die folgende Tabelle stellt die Veränderung pro Berufsgruppe im Zeitraum 2001 bis 2018 

dar: 

Tabelle 2: Steigerung KABEG Personal (in VBÄ) 2001-2018 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis Auswertungen KABEG99 

Da das Betriebspersonal sowohl in absoluten Zahlen als auch prozentuell die größte 

Veränderung im Betrachtungszeitraum aufwies und teilweise durch Fremdreinigung im 

Sachaufwand ersetzt wurde, stellt Abbildung 31 die Entwicklung der Personalanzahl der 

KABEG ohne das Betriebspersonal dar: 

Abbildung 31: KABEG Personal (in VBÄ) ohne Betriebspersonal inklusive Prognose 

Stellenplan bis 2024 

 
Quelle: Darstellung des LRH auf Basis Auswertungen KABEG99 und KABEG-Voranschlag 2019 

KABEG - Berufsgruppen VBÄ 2001 VBÄ 2018
Veränderung

2001/18

Veränderung

in %

Ärzte 765,1               937,0               171,9 22%

Nicht-medizinisches akademisches 

Personal
50,7                    68,5                    17,8 35%

Hebammen 50,3                 63,7                 13,4 27%

Krankenpflegefachdienst 1.909,4           2.233,9           324,5 17%

Medizinisch-technischer Dienst 432,1               511,4               79,3 18%

Krankenpflegehilfsdienst 969,7               831,6               -138,1 -14%

Verwaltungspersonal 573,3               712,8               139,5 24%

Betriebspersonal 1.404,4           1.005,3           -399,0 -28%

Sonstiges Personal Medizin 26,9                 31,7                 4,8 18%

Sonstiges Personal Pflege 70,7                 86,8                 16,1 23%

Summe 6.252,5           6.482,8           230,2               4%
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Ohne Berücksichtigung des Betriebspersonals war der Personaleinsatz 2018 mit 

5.477 VBÄ der höchste in der bisherigen Entwicklung. Die steigende Prognose bis 2024 

bliebe auch weitgehend unverändert. 

(2) Zu den Gesundheitsausgaben führte die KABEG an, dass in Kärnten durch die neu 

festgesetzten Gehaltsschemen für Ärzte und Pflege deutlich überdurchschnittliche 

Faktorkosten festgesetzt waren. Ein bundesländerübergreifender Vergleich zeigte, dass 

das aktuelle Gehaltssystem 2019, welches der Besoldung der KABEG-Mitarbeiter 

zugrunde lag, zu hohen Personalvergütungen führte. 

Über die Informationsdrehscheibe Personal verglichen die großen Träger von Kranken-

anstalten ihre Gehaltssysteme nach österreichweit einheitlichen Kriterien. Für die 

einheitliche Berechnung waren jeweils die Berufe, das Alter, die Arbeitsstunden, die 

Anzahl und Länge der Nachtdienste bzw. der verlängerten Dienste, die Handhabung von 

zusätzlichen Vergütungen und andere Annahmen – wie etwa das Alter des Karriere-

beginns – vorgegeben.100 

Tabelle 3 zeigt Ergebnisse des Vergleichs für die KABEG und den österreichischen 

Durchschnitt: 

Tabelle 3: Personalkostenvergleich auf Ebene der Träger 2019 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis Kostenvergleiche der KABEG 

Wie die Tabelle veranschaulicht, lag die Jahresvergütung der KABEG bei den 

dargestellten Kriterien deutlich über dem österreichischen Durchschnitt und belegte 

hierbei in der Reihung der Träger bei zwei von sechs Berufsgruppen den ersten Rang und 

bei vier Berufsgruppen den zweiten Rang. 

                                                   
100 Der Vergleich stellte damit nicht das Realgehalt eines Mitarbeiters dar, sondern die Träger der Krankenanstalten legten das 
eigene Gehaltssystem auf die vorgegebenen Kriterien um. 

Jahresvergütung (in EUR) 2019

inkl. verlängerter Dienste bzw. Nachtdienste
KABEG Rang KABEG

Österreich-

Durchschnitt

KABEG 

Abweichung von

Durchschnitt

% KABEG in 

Bezug auf 

Durchschnitt

Fach-/Oberarzt1 137.773         1                      123.005         14.768                112%

Allgemeinmediziner1 101.187      2                   97.561        3.626               104%

Ausbildungsarzt zum Facharzt2 87.299           2                      79.410           7.889                  110%

Medizinisch-technischer Dienst3 60.256        1                   54.621        5.635               110%

Diplomgesundheits- und Krankenpfleger4 56.005           2                      52.914           3.091                  106%

Pflegeassistent4 43.306        2                   40.342        2.964               107%
1mit 40 verlängerten Diensten pro Jahr, für Alter 40 Jahre, ohne Pool-/Sonderklassengelder
2mit 40 verlängerten Diensten pro Jahr, für Alter 30 Jahre, ohne Pool-/Sonderklassengelder
3ohne Überstunden, für Alter 45 Jahre
4mit 60 Nachtdiensten, 288 Stunden Sonn- und Feiertagsarbeit, für Alter 45 Jahre
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Zur Optimierung des Personaleinsatzes nannte die KABEG mehrere zugehörige 

Maßnahmen und Aspekte. Eine genaue Personaleinsatzplanung würde das notwendige 

Personalausmaß, die Aufgabenverteilung und den richtigen Einsatzort festlegen. Im Sinne 

einer höheren Flexibilisierung würde nach Auskunft der KABEG auch kurzfristig auf 

Bedarfsschwankungen reagiert werden. Etwa würden an Wochenenden entsprechend der 

Auslastung Stationen temporär zusammengelegt werden, was auch den Personalbedarf 

reduzierte. Auch ein flexiblerer Personaleinsatz in der Pflege würde angestrebt werden. 

Zur Personalbewirtschaftung führte die KABEG an, künftig ein verstärktes Augenmerk 

auf eine Vergleichbarkeit mit der Erwerbswirtschaft zu legen. Es wäre nötig, 

Dienstnehmergruppen mit hohen gesetzlich vorgegebenen Gehaltsansätzen, die weit über 

den Tarifen der Kollektivverträge lägen, sukzessive auszuscheiden bzw. durch Zukauf 

externer Dienstleister zu substituieren. Dies bezöge sich besonders auf Hilfsdienste des 

Betriebspersonals, in Küche, Wäscherei und Reinigung. 

(3) Optimierungspotential lag auch bei Nachtdiensten und Rufbereitschaften. Im Jahr 

2018 kosteten diese die KABEG in Summe rd. 75,9 Mio. EUR. Betriebsvereinbarungen 

regelten die Dienstzeiten und damit auch die Nachtdienste. Nach Auskunft der KABEG 

waren die Betriebsvereinbarungen jedoch zum Teil schon älter und nicht mehr zeitgemäß. 

In Abhängigkeit von der Umsetzung neuer Betriebsvereinbarungen könnten die 

Nachtdienste und Rufbereitschaften weiter verbessert und Kosten gesenkt werden. 

(4) Die KABEG gab auch frühere Maßnahmen und Vorschläge an, die zum Zeitpunkt der 

Überprüfung nicht umgesetzt waren. Dazu zählten insbesondere Vorschläge zur 

Modifikation dienstrechtlicher Vorgaben wie etwa die Harmonisierung der 

Bestimmungen über die Entgeltfortzahlung mit dem bundesrechtlichen Niveau, die 

Ermöglichung der Wiedereingliederungsteilzeit, die Anpassung von Zulagen und 

Nebengebühren sowie die Anpassung von Urlaubsanspruchs- und Dienstbeendigungs-

regelungen. Auch gab es Vorschläge, das Angestelltengesetz in der KABEG zu 

implementieren und für neue Dienstverträge anzuwenden. Des Weiteren war überlegt 

worden, den Betrieb des eigenen Betriebskindergartens im Klinikum Klagenfurt an einen 

konfessionellen Betreiber abzugeben. Im LKH Villach und im LKH Wolfsberg gäbe es 

Verträge mit den städtischen Kindergärten. 

30.2 (1) In Hinblick auf deren finanzielle Bedeutung für das Land wies der LRH auf die 

steigende Entwicklung der Personalanzahl und den damit verbundenen hohen 

Personalaufwand der KABEG hin. 
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(2) Aufgrund der Ergebnisse des Personalkostenvergleichs auf Ebene der Träger der 

Krankenanstalten kritisierte der LRH, dass das Gehaltssystem der KABEG im 

angeführten Vergleich deutlich über dem österreichischen Durchschnitt lag und in der 

Reihung der Träger bei den dargestellten Kriterien den ersten oder zweiten Rang belegte. 

Der LRH empfahl daher, eine Harmonisierung der Vergütungsunterschiede zwischen den 

Trägern der Bundesländer anzustreben. Für das bestehende Personal könnten etwa 

Ergebnisse aus dem Personalkostenvergleich auf Trägerebene bei der Festlegung der 

Gehaltsvalorisierungen in Relation zur Gehaltsvalorisierung des Bundes berücksichtigt 

werden. Zumindest für neue Mitarbeiter sollte ein neues Gehaltssystem evaluiert werden, 

dass dem österreichischen Durchschnitt entspräche. 

(3) Der LRH sah es kritisch, wenn aufgrund von veralteten Betriebsvereinbarungen 

Nachtdienste erbracht und damit Ressourcen eingesetzt würden, die nicht dem 

tatsächlichen Bedarf entsprächen. Der LRH empfahl daher der KABEG, die Betriebs-

vereinbarungen zu analysieren und notwendige, bedarfsgerechte Überarbeitungen vorzu-

nehmen, um die Nachtdienste und Bereitschaftsdienste zu optimieren. 

(4) Hinsichtlich der nicht umgesetzten Optimierungsmaßnahmen und -vorschläge der 

KABEG empfahl der LRH, diese zu evaluieren und sinnvolle Maßnahmen und 

Vorschläge weiterzuverfolgen. 

30.3 (1) Die KABEG führte in ihrer Stellungnahme zum Personal näher aus, dass die Reduktion der 

VBÄ im angeführten Zeitraum vorwiegend auf die Effekte der betriebsorganisatorischen 

Strukturierung im Neubau des Klinikums Klagenfurt zurückzuführen gewesen wäre. 

(2) In ihrer Stellungnahme begrüßte die KABEG die vorgeschlagene Harmonisierung der 

Vergütungen zwischen den Trägern der Bundesländer. Notwendig wären Modifikationen der 

dienstrechtlichen Grundlagen (Landeskompetenzen) und eine Berücksichtigung der derzeit sehr 

differenzierten Ausgestaltung der Systematik von Arzt- und Behandlungsgebühren. 

Die Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die vom LRH empfohlene 

Harmonisierung der Vergütungen zwischen den Trägern der Bundesländer grundsätzlich angestrebt 

würde. Das Land hätte sich in den letzten 10 Jahren bei den Gehaltsvalorisierungen ohnehin am 

Bund orientiert. Wie jedoch Regelungen in der Bundesverfassung (BV-G) vorsähen, hätten die 

Länder die Kompetenz, länderspezifische und regionale Gegebenheiten bei der dienstrechtlichen 

Ausgestaltung zu berücksichtigen bzw. selbst vorzunehmen. Jedenfalls wäre das Land stets bemüht 

gewesen, die nunmehrigen Anregungen des LRH bei den sozialpartnerschaftlichen Gehalts-

verhandlungen einfließen zu lassen. Die Gestaltung der Bezüge bzw. die Einführung eines neuen 

Gehaltsschemas der Landeskrankenanstalten-Bediensteten (derzeit im sogenannten k-Schema 
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verankert) bedürfe einer politischen Willensbildung und könne nur langfristig und mit Augenmaß 

angegangen werden. 

(3) Die KABEG teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die Vereinheitlichung der Rufbereitschafts-

tarife bereits mit der Vereinbarung zwischen dem Vorstand der KABEG, der Arbeitnehmervertretung 

sowie der Kärntner Ärztekammer am 18. September 2019 finalisiert worden wäre. Unter diesem 

Gesichtspunkt würden nun neue, dem Dienstbetrieb und der Patientenversorgung angemessene 

Rufbereitschaftsvereinbarungen abgeschlossen werden. Dabei wäre auf das Spannungsverhältnis 

hinzuweisen, wonach zwar generelle Festsetzungen zu Beginn und Ende des täglichen Dienstbetriebes 

mittels Betriebsvereinbarung geregelt werden könnten,101 Rufbereitschaftsmodelle jedoch mit den 

Betroffenen individuell vereinbart werden müssten.102 

(4) Die Landesregierung teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die von Seiten der KABEG 

vorgeschlagenen Maßnahmen derzeit evaluiert und sodann im politischen Einvernehmen umgesetzt 

werden sollten. 

30.4 (2) Der LRH begrüßte, dass das Land die vom LRH empfohlene Harmonisierung der 

Vergütungsunterschiede zwischen den Bundesländern grundsätzlich anstrebte. Der LRH 

betonte jedoch, dass dies nicht allein durch das Übernehmen der Gehaltsvalorisierungen 

des Bundes gelingen könnte und wies daher erneut auf seine Empfehlung hin, etwa auch 

Ergebnisse aus dem Personalkostenvergleich auf Trägerebene bei der Festlegung der 

Gehaltsvalorisierungen in Relation zur Gehaltsvalorisierung des Bundes einfließen zu 

lassen. Hinsichtlich der langfristigen Bedeutung des Gehaltsschemas betonte der LRH, 

Neuerungen nicht aufzuschieben. 

(3) Der LRH begrüßte, dass nun neue, dem Dienstbetrieb und der Patientenversorgung 

angemessene Rufbereitschaftsvereinbarungen abgeschlossen würden. Kriterien der 

Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sollten dabei beachtet werden. 

                                                   
101 § 97 Abs. 1 Z 2 Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974 i.d.F. BGBl. I Nr. 104/2017 
102 § 6a Arbeitsruhegesetz, BGBl. Nr. 144/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 22/2019 
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Fokus auf das Kerngeschäft 

31.1 Die KABEG stellte hohe Leistungssteigerungen in den Ambulanzen der Kranken-

anstalten fest. Nach Auskunft der KABEG würde es hier zu Leistungsverschiebungen aus 

dem extramuralen Bereich bzw. von niedergelassenen Ärzten kommen. Das bedeutete, 

dass die KABEG basismedizinische Versorgungsleistungen in den Notfallambulanzen 

und Fachambulanzen erbrachte, für die nicht zwingend die Behandlung in einer 

Krankenanstalt notwendig war, also kein Anstaltsbedarf bestand. 

Anstaltsbedürftige Patienten waren grundsätzlich Personen, deren geistiger, seelischer 

oder körperlicher Zustand die Behandlung in einer Krankenanstalt erforderte. Personen, 

die nicht der stationären Aufnahme in die Anstaltspflege bedurften, waren in bestimmten 

Fällen ambulant zu untersuchen oder zu behandeln. Dazu zählte etwa, wenn Erste 

ärztliche Hilfe oder die Untersuchung bzw. Behandlung mit solchen Behelfen, die 

außerhalb der Anstalt nicht zur Verfügung standen (etwa Großgeräte), notwendig war.103 

Für ambulante Behandlungen mussten die Krankenanstalten Kapazitäten und 

Ressourcen vorhalten, was Kosten verursachte. Ein Ansatz der KABEG wäre daher, sich 

nur auf das Kerngeschäft von Krankenanstalten zu konzentrieren. Dies würde zum 

Ausschluss von nicht-anstaltsbedürftigen Leistungen führen – unter der Voraussetzung, 

dass adäquate Behandlungsstrukturen außerhalb der Krankenanstalten vorhanden waren. 

Dazu zählte, dass auch an Randzeiten, also außerhalb der gängigen Ordinationszeiten 

von niedergelassenen Ärzten, die ausreichende Versorgung von Patienten gegeben war. 

Auch Kooperationen zwischen den Leistungsbereichen (etwa mit niedergelassenen 

Ärzten) würden die Fokussierung auf Leistungen, für die ein Anstaltsbedarf besteht, 

unterstützen. Die KABEG nannte als erfolgreiches Beispiel für diesbezügliche 

Kooperationen das Projekt der geriatrischen Konsiliarversorgung, wo die KABEG für die 

stationäre Langzeitpflege außerhalb von Krankenanstalten unter anderem Beratungen, 

Visiten und die Koordination mit Heimen und Ärzten anbot. Die KABEG würde 

entsprechende Kooperationen künftig verstärkt anstreben. 

31.2 Der LRH sah es kritisch, wenn die Kapazitäten und Ressourcen von Ambulanzen, 

besonders von Notfallambulanzen, für basismedizinische Leistungen eingesetzt werden, 

die geeigneter in einer anderen Versorgungsform erbracht werden könnten. Der LRH 

empfahl daher der KABEG und dem Land, Strategien zur Entlastung der 

Krankenanstalten bei Leistungen, die nicht im Kern-Leistungsspektrum der 

                                                   
103 nähere Bestimmungen in § 26 Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG 1957), BGBl. Nr. 1/1957, 
i.d.F. BGBl. I Nr. 13/2019; § 48 und § 52 Kärntner Krankenanstaltenordnung (K-KAO 1999), LGBl. Nr. 26/1999, i.d.F. 
LGBl. Nr. 74/2019 
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Krankenanstalten, sondern in der basismedizinischen Versorgung des extramuralen 

Bereichs liegen, zu forcieren. Mit dem Ziel einer dem Bedarf entsprechenden und 

hochwertigen Versorgung sollte die Schnittstelle zwischen Ambulanzen der 

Krankenanstalten und dem niedergelassenen Bereich verbessert werden. 

31.3 Die KABEG betonte in ihrer Stellungnahme, dass durch die nicht-adäquate Versorgung im 

niedergelassenen Bereich, aufgrund der teilweise fehlenden fachlichen und zeitlichen Ressourcen, ein 

massiver Zuwachs an ambulanten Frequenzen, vor allem an den Tagesrandzeiten sowie an den 

Wochenenden, in der Zentralen Notfallaufnahme sowie anderen Bereichen zu verzeichnen wäre.104 

Die KABEG als öffentliche Krankenanstalt wäre selbst bemüht, die Nahtstellen zwischen dem intra- 

und extramuralen Bereich durch intensive Kontakte, Gespräche sowie Kooperationen zu 

überbrücken. Etwa wären bereits Gespräche über Kooperationen mit den Sozialversicherungsträgern 

geführt worden. Auch der Aufbau der Psychiatrischen Ambulatorien würde der Entlastung der 

Ambulanzen der Krankenanstalten dienen. 

Auch die Landesregierung unterstützte in ihrer Stellungnahme die Intention, die Krankenanstalten 

bei Leistungen zu entlasten, die nicht im Kern-Leistungsspektrum von Krankenanstalten, sondern 

eher der basismedizinischen Versorgung im extramuralen Bereich liegen würden. In diesem 

Zusammenhang verwiesen das Land und auch die KABEG auf den erst kürzlich von der Landes-

Zielsteuerungskommission beschlossenen Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) Kärnten 

2025, der die Realisierung von fünf Primärversorgungszentren bis zum Ende des Jahres 2021 

vorsehen würde.105 Diese Einrichtungen mit einer multiprofessionellen Personalausstattung und 

erweiterten Öffnungszeiten, insbesondere zu den Tagesrandzeiten, hätten auch die Aufgabe, 

Patientenströme so zu lenken, dass diese nicht primär eine Spitalsambulanz aufsuchen würden, wenn 

dies aus medizinischen Gründen nicht erforderlich wäre. Ergänzt würde die Intention der 

Patientensteuerung durch die seit 1. November 2019 in Betrieb befindliche telefonische 

„Gesundheitsberatung 1450“. 

Dem Land ginge es auch darum, für fachärztliche Fragestellungen, die nicht einer spezialisierten 

Abklärung bedürften, entsprechende extramurale Angebote zu schaffen.106 Hinsichtlich der 

Finanzierung sähe das Land es aber kritisch, wenn Leistungen des niedergelassenen fachärztlichen 

Bereichs aus Mitteln des intramuralen Bereichs finanziert werden müssten. 

                                                   
104 Hinsichtlich der gesetzlichen Grundlagen verwies die KABEG auf die Bestimmungen laut § 22 KAKuG (1957) sowie § 31, 
§ 48, § 52 K-KAO (1999). 
105 entsprechend den Vorgaben des aktuell geltenden Bundes-Zielsteuerungsvertrages und des Landes-Zielsteuerungs-
übereinkommens 
106 Diesbezüglich verwies das Land auf den Bundes-Zielsteuerungsvertrag, operatives Ziel 1.2. – Bedarfsgerechte Gestaltung, 
Abstimmung und Weiterentwicklung der ambulanten Fachversorgung (Projektgruppe „multiprofessionelle und/oder 
interdisziplinäre Versorgungsformen in den ambulanten Fachbereichen“). Im Rahmen des laufenden Zielsteuerungsprozesses 
würde diese Thematik von den drei Zielsteuerungspartnern Bund, Länder und Sozialversicherung gemeinsam bearbeitet werden. 
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Des Weiteren nannten das Land und die KABEG auch Initiativen und Projekte, die dazu beitragen 

würden, die Nahtstellen zwischen dem intramuralen, insbesondere den Spitalsambulanzen, und den 

extramuralen Bereich zu überbrücken: etwa die ambulante geriatrische Remobilisation, der 

geriatrische Konsiliardienst und mobile Palliativteams für Erwachsene und Kinder. Aus Sicht des 

Landes sollte die Behandlung und Betreuung so lange bzw. so zeitgerecht wie möglich – entsprechend 

den Bedürfnissen der Patienten – im niedergelassenen Bereich erfolgen. 

31.4 Der LRH begrüßte grundsätzlich Initiativen, Projekte, Neuerungen und Kooperationen, 

die einen Nutzen für die Gesundheit der Kärntner Bevölkerung darstellten und auch die 

Patienten zur adäquaten Versorgungsform hinlenkten. Primärversorgungszentren und die 

telefonische „Gesundheitsberatung 1450“ könnten Neuerungen sein, die dies verbessern. 

Die tatsächliche Ausgestaltung, ökonomische Aspekte und Themen der Finanzierung 

blieben jedoch abzuklären. 
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Stärkung von Kooperationen 

32.1 Eine Möglichkeit zur Gestaltung einer effizienten Struktur und Leistungserbringung 

waren Kooperationen und Spezialisierungen. Kooperationen und Spezialisierungen 

brachten dadurch Vorteile, dass sie die Qualität der Leistungen positiv beeinflussen 

konnten und etwa dann zu Kostenvorteilen führten, wenn nicht für alle Leistungsbereiche 

Ressourcen wie Personal, Geräte, Räumlichkeiten, Nachtdienste etc. vorgehalten werden 

mussten. 

Für die Versorgung der Patienten standen in den unterschiedlichen medizinischen 

Fachbereichen der öffentlichen Krankenanstalten Kärntens an einem oder mehreren 

Standorten Betten zur Verfügung. 

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Verteilung der tatsächlichen Betten auf die 

Fachbereiche der Krankenanstalten im Jahr 2018: 

Tabelle 4: Tatsächliche Betten pro öffentlicher Krankenanstalt 2018 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis Auswertung KGF 

Wie in Tabelle 4 dargestellt, war das Klinikum Klagenfurt der KABEG die größte 

Krankenanstalt und hatte Betten in allen Fachbereichen, die in Kärnten vertreten waren. 

Andere Krankenanstalten wie etwa die Gailtalklinik Hermagor waren wesentlich kleiner 
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Intensivmedizin 80 4 30 8 3 6 8 7

Chirurgie 88 10 65 35 30 50 35

Plastische Chirurgie 20

Kinder- und Jugendchirurgie 22

Innere Medizin 183 80 156 92 39 66 80 100 6

Frauenheilkunde und Geburtshilfe 50 38 16 22 25

Neurologie 86 56 42

Neurochirurgie 34

Haut- und Geschlechtskrankheiten 34

Augenheilkunde 28 6

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 44 1

Urologie 56

Orthopädie und Traumatologie 70 37 127 38 35 40

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 15

Nuklearmedizinische Therapie 16

Psychiatrie 144 50 56

Psychosomatik/Erwachsene 17 3 26

Psychosomatik/Kinder und Jugendliche 3 6

Kinder- und Jugendheilkunde 40 30

Kinder- und Jugendpsychiatrie 27

Akutgeriatrie/Remobilisation 76 24 45 40 24 30 24 24

Palliativmedizin/Erwachsene 16 12 6

Gemischter Belag 16

Summe 1.165 155 625 229 66 42 167 166 231 56 56
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und hatten nur wenige Fachbereiche. Hervorzuheben war, dass es am Standort Klagenfurt 

neben dem Klinikum der KABEG auch das Krankenhaus der Elisabethinen und das 

Unfallkrankenhaus der AUVA gab, wodurch Parallelstrukturen und Doppelvorhaltungen 

vorlagen. 

Hinsichtlich der Organisation der Fachbereiche bestanden unterschiedliche 

Organisationsformen und Kooperationen. Die KABEG hatte sowohl Kooperationen 

innerhalb der KABEG-Häuser als auch mit anderen öffentlichen Krankenanstalten. 

Neben fachlichen Kooperationen innerhalb der KABEG-Häuser erbrachten auch zentrale 

Stellen interne Leistungen für die KABEG-Häuser. Dazu zählte beispielsweise die 

zentrale Beschaffung, die besonders durch den zentralen Einkauf von medizinischen 

Produkten, wie etwa bei Herzschrittmachern, Einsparungen erwirken konnte. 

Nach Auskunft der KABEG würde außerdem Wert auf Kooperationen und eine 

verstärkte Anbindung an die österreichischen Universitätskliniken gelegt werden, um 

Vorteile für die Patientenversorgung und Effizienzsteigerungen zu generieren. Weiters 

gäbe es österreichweit Kooperationen mit den großen Trägern von Krankenanstalten und 

mit Bildungseinrichtungen wie Universitäten und Fachhochschulen. 

Auch medizinisch-technischen Großgeräten würden zum Teil gemeinsam genutzt 

werden. Die Kriterien für Standortempfehlungen zu Großgeräten sahen vor, dass bei der 

Standortwahl zu berücksichtigen war, wo der medizinische Bedarf für den Einsatz von 

Großgeräten bestand, wo die Erreichbarkeit gegeben war und wo sie wirtschaftlich waren. 

Kooperationen zur Nutzung der Geräte sollten zu deren Wirtschaftlichkeit beitragen. 
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Die folgende Tabelle zeigt, welche Großgeräte in den öffentlichen Krankenanstalten 

vorgesehen waren und wie deren Inanspruchnahme im Jahr 2018 war: 

Tabelle 5: Anwendungszahlen von Großgeräten 2018 

 

Quelle: Darstellung des LRH auf Basis Auswertungen KGF und KABEG 

Beim Vergleich der in Tabelle 5 angeführten Frequenzen pro Gerät wird deutlich, dass die 

Geräte nicht in gleichem Ausmaß in Anspruch genommen werden. Besonders bei der 

Gegenüberstellung der durchschnittlichen Anzahl von Anwendungen pro Arbeitstag im 

Jahr 2018 fiel auf, dass einige Geräte nur eine geringe Anzahl von Anwendungen 

Großgeräte-Anwendungen 2018
Anzahl

Anwendungen

Durchschnittliche 

Anwendungen pro Tag1

Computertomographie (CT)

Klagenfurt LKH Multi-Slice CT (>= 128-zeilig, Gerät-Nr. 23) 15.732                       62,9                                     

Wolfsberg Multi-Slice CT (>= 128-zeilig, Gerät-Nr. 1) 9.787                      39,1                                     

Villach Multi-Slice CT (64-zeilig, Gerät-Nr. 2) 12.997                    52,0                                     

Laas Multi-Slice CT (64-zeilig, Gerät-Nr. 1) 1.340                         5,4                                        

Klagenfurt LKH Funktionsgerät (CT, Gerät-Nr. 2) 2.426                         9,7                                        

Villach Funktionsgerät (CT, Gerät-Nr. 3) 2.662                      10,6                                     

Klagenfurt LKH Sonstige CT-Geräte (Gerät-Nr. 15) 9.847                         39,4                                     

Klagenfurt Elisabethinen 2.551                      10,2                                     

Friesach 4.658                         18,6                                     

St. Veit/Glan² 4.766                      19,1                                     

Spittal/Drau 9.317                         37,3                                     

Magnetresonanz-Tomographie (MRT)                                  

Klagenfurt LKH (Gerät-Nr. 13) 3.620                         14,5                                     

Klagenfurt LKH (Gerät-Nr. 24) 3.721                      14,9                                     

Villach (Gerät-Nr. 4) 6.077                         24,3                                     

Wolfsberg² (Gerät-Nr. 2) 2.016                      8,1                                        

Spittal/Drau² 620                             2,5                                        

Friesach 1.290                      5,2                                        

Coronarangiographie - Herzkatheterarbeitsplatz                                                      

Klagenfurt LKH (Gerät-Nr. 1) 5.948                         23,8                                     

Villach (Gerät-Nr. 1) 2.692                      10,8                                     

Emissions-Computertomographie (ECT)                                

Klagenfurt LKH (Gerät-Nr. 19) 1.362                         5,4                                        

Klagenfurt LKH (Gerät-Nr. 20) 1.237                      4,9                                        

Klagenfurt LKH (Gerät-Nr. 26) 1.246                         5,0                                        

Strahlentherapie - Linearbeschleuniger                                                                                 

Klagenfurt LKH (Gerät-Nr. 27) 12.482                       49,9                                     

Klagenfurt LKH (Gerät-Nr. 25, inkl. Stereotaxiezusatz) 8.196                      32,8                                     

Klagenfurt LKH (Gerät-Nr. 28, intraoperativ geeignet) 8.565                         34,3                                     

Positronenemissions-Tomographie (PET)

Klagenfurt LKH (Gerät-Nr. 22) 2.363                         9,5                                        
1bezogen auf 250 Arbeitstage (ohne Wochenenden und Feiertage unter der Woche)
2Kooperationen mit extramuralen Anbietern
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aufwiesen, was Rückschlüsse auf die Auslastung zuließ. Neben den Großgeräten der 

öffentlichen Krankenanstalten gab es in Kärnten des Weiteren auch Geräte für 

Computertomographien und Magnetresonanz-Tomographien im niedergelassenen 

Bereich, in Privatkliniken und im Unfallkrankenhaus der AUVA. 

32.2 Der LRH kritisierte, dass in einigen Fällen die Großgeräte der öffentlichen 

Krankenanstalten nicht ausgelastet waren. Der LRH empfahl, den tatsächlichen Bedarf 

an Großgeräten kritisch zu evaluieren und effiziente Kooperationsmodelle zwischen 

Anbietern weiterzuentwickeln, sodass möglichst auch Regionen mit schwieriger 

Erreichbarkeit abgedeckt werden. Die Großgeräte sollten so angeschafft werden, dass sie 

in ausreichender Zahl bereitgestellt und dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht und 

auch ausgelastet werden. 

Der LRH sah auch kritisch, dass trotz räumlicher Nähe zwischen den öffentlichen 

Krankenanstalten in einigen Fällen die gleichen Fachbereiche vorhanden und somit 

Doppelvorhaltungen notwendig waren. Der LRH empfahl daher, sinnvolle 

Kooperationen, Spezialisierungen und Strukturoptimierungen weiter voranzutreiben, was 

sich positiv auf die Qualität der Leistungen auswirken und zusätzlich Kosten reduzieren 

könnte. Der LRH betonte die Bedeutung einer hochwertigen Versorgung und eines 

leistungsfähigen Zusammenarbeitens im Gesundheitssystem. 

32.3 Die Landesregierung wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass Kooperationen, 

Spezialisierungen und Strukturoptimierungen Kernelemente der Gesundheitsplanung wären. Die 

mit dem RSG Kärnten 2020 initiierte Etablierung der abgestuften Versorgung107 (onkologische, 

neurologische und gynäkologische Versorgung, Traumanetzwerk), würde im nunmehr beschlossenen 

RSG Kärnten 2025 konsequent umgesetzt werden. Dazu würde der Kärntner Gesundheitsfonds 

detaillierte Vorgaben im Rahmen der Leistungsangebotsentwicklung erarbeiten. 

Die KABEG gab in ihrer Stellungnahme an, dass durch die abgestufte Versorgung im zentralen 

Raum Monopol-Abteilungen sowie eine High-End-Versorgung (beispielsweise mit dem Aufbau eines 

onkologischen Zentrums) und in anderen Krankenanstalten auch weiterhin Schwerpunkte bestehen 

würden. Jedoch würden den Häusern differenzierte und aufeinander abgestimmte Versorgungs-

aufträge zugeteilt werden. Dieses abgestufte Leistungsmodell würde Kooperationen mit den 

Krankenanstalten unabdingbar machen. Dadurch wäre eine hohe Qualität der Patientenversorgung, 

unter der Berücksichtigung der ökonomischen Grundsätze, sowohl in zentralen als auch peripheren 

Krankenanstalten gewährleistet. Bezugnehmend auf die Kritik der Parallelstrukturen und 

Doppelvorhaltungen, verwies die KABEG auf das Projekt mit dem Unfallkrankenhaus der AUVA. 

                                                   
107 der auch Vorgaben des Österreichischen Strukturplans Gesundheit 2017 zugrunde liegen würden 
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Die Zusammenführung beider Krankenanstalten auf dem Gelände des Klinikum Klagenfurt am 

Wörthersee brächte Synergie-Effekte mit sich und trüge dazu bei, Parallelstrukturen zu verringern 

und Strukturoptimierungen weiter voranzutreiben. Die KABEG würde einen prognostizierten 

Einsparungseffekt von 2 Mio. EUR pro Träger erwarten. 

In Bezug auf die Großgeräte führte das Land an, dass der Großgeräteplan seit vielen Jahren vorsähe, 

dass Großgeräte, insbesondere MRT-Geräte, in Kooperation mit einem extramuralen Anbieter zu 

betreiben wären. Auch wenn die inhaltlichen Vorgaben des Großgeräteplans eine Kooperation für 

ein intramurales Gerät mit einem extramuralen Anbieter nicht ausdrücklich vorschreiben würden, 

wäre auch eine Zusammenarbeit mit einem Betreiber eines niedergelassenen Instituts nicht 

ausgeschlossen (zum Zeitpunkt der Überprüfung beträfe das ein ECT-Gerät im Raum Villach). 

Das Land wies auch auf künftige Initiativen hin, für die Großgeräteplanung neue 

Planungsgrundlagen zu schaffen (bisher hätten als Planungskriterien die Einwohnerzahl und die 

Erreichbarkeit im Einzugsgebiet gegolten) und auch konkrete Betriebszeiten als Basis für die 

Festlegung des Bedarfs festzulegen. Aus Sicht des Landes sollten neben den im Österreichischen 

Strukturplan Gesundheit vorgesehenen Planungskriterien auch die konkrete Leistungsplanung auf 

Landesebene der Entscheidungsfindung dienen. Neben den ökonomischen Überlegungen hinsichtlich 

Nutzen und Auslastung würden auch die Bedürfnisse der Patienten eine wesentliche Rolle spielen. 

Des Weiteren gab die KABEG an, dass bei der Verwendung der medizinisch-technischen Großgeräte 

in Zukunft auf Kooperationsmodelle zurückgegriffen werden sollte. Dies wäre auch im Regionalen 

Strukturplan Gesundheit (Großgeräteplan) so vorgesehen. Zum CT-Gerät des LKH Laas führte die 

KABEG näher aus, dass dies für den medizinischen Betrieb im LKH Laas aufgrund des 

vielschichtigen Patientengutes sowie des Versorgungsauftrags für eine adäquate Patientenversorgung 

unerlässlich wäre. Das LKH Laas wäre die einzige Versorgungseinheit im Bezirk Hermagor und im 

oberen Drautal und das CT-Gerät ein wichtiges Diagnostik-Tool. Aus Sicht der KABEG sollte in 

Zukunft in Kooperation mit dem niedergelassenen Bereich eine höhere Auslastung des CT-Geräts im 

LKH Laas erzielt werden. Diesbezüglich würde die KABEG Verträge mit den 

Sozialversicherungsträgern anstreben. 

32.4 Der LRH begrüßte die Absichten des Landes und der KABEG, Kooperationen und 

Strukturoptimierungen weiter voranzutreiben, betonte aber, dass es auf deren konkrete 

Ausgestaltung ankäme. Bei den medizinisch-technischen Großgeräten wäre auf die 

tatsächliche Realisierung einer effizienten Nutzung zu achten. Jedenfalls sollte dafür 

Sorge getragen werden, dass die Großgeräte für eine geeignete und zeitnahe Versorgung 

der Patienten zur Verfügung ständen. Der LRH befürwortete auch eine Überarbeitung der 

Planungsgrundlagen für den Großgeräteplan, die etwa zusätzlich konkrete Betriebszeiten 

einbeziehen würde. 
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Zusammenfassend hob der LRH folgende Empfehlungen hervor: 

Land Kärnten 

(1) Der Gemeindeanteil am laufenden Betriebsabgang der KABEG sollte nicht über 

Fremdmittel, sondern über direkte Zuschüsse der Gemeinden finanziert werden. Das 

System der Gemeindeumlagedarlehen sollte abgeschafft werden. Die bestehenden 

Schulden aus Gemeindeumlagedarlehen sollten entsprechend der gesetzlichen Regelung 

durch das Land abgebaut werden. (TZ 6) 

(2) Die falsche Berechnung des Landesanteils im Rahmen der Kürzung des 

Nettogebarungsabgangs aufgrund LKF-Mehreinnahmen in den Jahren 2014 bis 2017 

sollte korrigiert und entsprechende Nachzahlungen an die KABEG geleistet werden. Die 

zu hohe Aufnahme an Gemeindeumlagedarlehen sollte als Vorgriff auf den Rahmen des 

folgenden Jahres gewertet werden. (TZ 8) 

(3) Der Zuschuss zum Schuldendienst der KABEG aus fremdfinanzierten Investitionen 

sollte in korrekter Höhe verbucht und entsprechend an die Gesundheit Österreich GmbH 

gemeldet werden. (TZ 10) 

(4) Zukünftige Erlöse aus Veräußerungen von Immobilien an Rechtsträger des Landes 

sollten nachhaltig verwendet werden. (TZ 11) 

(5) Das System der Finanzierung des Betriebsabgangs der öffentlichen 

Krankenanstalten privater Rechtsträger sollte so angepasst werden, dass die Finanzierung 

des Betriebsabgangs im jeweiligen Jahr auf Basis des Voranschlags erfolgt. Sobald der 

Rechnungsabschluss der einzelnen Krankenanstalten vorliegt, sollte eine genaue 

Abrechnung des Landes- und Gemeindeanteils erfolgen. Dadurch müssten die 

Rechtsträger die Betriebsabgänge nicht mehr durch Fremdmittel zwischenfinanzieren, 

womit die Kosten für die Zwischenfinanzierung entfallen würden. (TZ 11) 

(6) Entsprechend der gesetzlichen Grundlage sollten stets die genehmigten 

Rechnungsabschlüsse als Basis für die Berechnung der Beiträge zum Betriebsabgang der 

öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger herangezogen werden. (TZ 13) 

(7) Das System der Betriebsabgangsdeckung des Krankenhauses Spittal/Drau sollte an 

die Systematik der anderen öffentlichen Krankenanstalten privater Rechtsträger angepasst 

werden. (TZ 14) 
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(8) Aufgaben und Verantwortungen der einzelnen Abteilungen sollten im Vorfeld klar 

geregelt und abgestimmt werden. Die existierenden verbalen und grafischen Prozess-

beschreibungen sollten unter Einbindung aller Akteure vereinheitlicht werden. (TZ 23) 

Land Kärnten und KABEG 

(9) Die geplante Rahmenvereinbarung zwischen Land und KABEG sollte zeitnah 

abgeschlossen werden. (TZ 21) 

(10) Die Zusammenführung des Finanzmanagements der KABEG mit jenem des 

Landes Kärnten sollte evaluiert werden. Durch die Zusammenführung könnten 

Kompetenzen und Know-how gebündelt, Synergien geschaffen und Schnittstellen 

reduziert werden. (TZ 28) 

(11) Eine Harmonisierung der Vergütungsunterschiede zwischen den Trägern der 

Krankenanstalten der einzelnen Bundesländer sollte angestrebt werden. Für das 

bestehende Personal der KABEG könnten etwa Ergebnisse aus dem Personalkosten-

vergleich auf Trägerebene bei der Festlegung der Gehaltsvalorisierungen in Relation zur 

Gehaltsvalorisierung des Bundes berücksichtigt werden. (TZ 30) 

(12) Zumindest für neue Mitarbeiter der KABEG sollte ein neues Gehaltssystem 

evaluiert werden, dass dem österreichischen Durchschnitt entspräche. (TZ 30) 

(13) Die zum Zeitpunkt der Überprüfung nicht umgesetzten Optimierungsmaßnahmen 

und -vorschläge der KABEG sollten evaluiert und sinnvolle Maßnahmen und Vorschläge 

weiterverfolgt werden. (TZ 30) 

(14) Strategien zur Entlastung der Krankenanstalten bei Leistungen, die nicht im Kern-

Leistungsspektrum der Krankenanstalten, sondern in der basismedizinischen Versorgung 

des extramuralen Bereichs liegen, sollten forciert werden. (TZ 31) 

(15) Mit dem Ziel einer dem Bedarf entsprechenden und hochwertigen Versorgung sollte 

die Schnittstelle zwischen Ambulanzen der Krankenanstalten und dem niedergelassenen 

Bereich verbessert werden. (TZ 31) 

(16) Der tatsächliche Bedarf an Großgeräten sollte kritisch evaluiert und effiziente 

Kooperationsmodelle zwischen Anbietern weiterentwickelt werden, sodass möglichst 

auch Regionen mit schwieriger Erreichbarkeit abgedeckt werden. (TZ 32) 
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(17) Die Großgeräte sollten so angeschafft werden, dass sie in ausreichender Zahl 

bereitgestellt und dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht und auch ausgelastet werden. 

(TZ 32) 

(18) Sinnvolle Kooperationen, Spezialisierungen und Strukturoptimierungen sollten 

weiter vorangetrieben werden, was sich positiv auf die Qualität der Leistungen auswirken 

und zusätzlich Kosten reduzieren könnte. (TZ 32) 

KABEG 

(19) Im Rahmen der jährlichen Berichterstattung zur Finanzierung sollte explizit über 

die Erfüllung der operativen Zielvorgaben berichtet werden. (TZ 16) 

(20) Alle Aspekte der gewählten Finanzierungsstrategie des kommenden Jahres sollten 

in einem Dokument zur strategischen Jahresplanung zusammengefasst werden. 

Insbesondere sollten in dieser strategischen Jahresplanung die Art der geplanten 

Aufnahme, Verzinsungsform, Tilgungsstruktur und Laufzeiten erläutert und das 

erwartete Marktumfeld dargestellt werden. Weiters sollte darin auf wesentliche 

Risikoaspekte der gewählten Strategie Bezug genommen werden. (TZ 17) 

(21) Entsprechend der Vorteilhaftigkeit der Finanzierungskonditionen sollte die KABEG 

Zielvorgaben definieren, wie beispielsweise zum angestrebten Verhältnis von OeBFA-

Mitteln zu anderen Institutionen oder dem Anteil fixer und variabler Finanzierungen. 

(TZ 17) 

(22) Die KABEG sollte innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen im 

Spannungsfeld zwischen Laufzeiten und Zinsbelastung strategisch ein möglichst glattes 

und gleichmäßiges Profil erreichen. (TZ 18) 

(23) Die KABEG sollte auf eine Bestätigung der Einhaltung des Kärntner 

Spekulationsverbotsgesetzes durch den Wirtschaftsprüfer hinwirken. (TZ 20) 

(24) Die KABEG sollte die Vorgaben des Landes im Rahmen der geplanten 

Durchführungsverordnung zum Kärntner Spekulationsverbotsgesetz nach deren 

Erlassung zeitnah umsetzen. (TZ 21) 

(25) Zur fachlichen Weiterbildung der Mitarbeiter im Schuldenmanagement sollte ein 

Fort- und Weiterbildungsplan erstellt und die Mitarbeiter zum Besuch der 

fachspezifischen Veranstaltungen verpflichtet werden. (TZ 22) 
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(26) Für das Finanzmanagement sollte eine Prozesslandkarte erstellt werden, um die 

Prozesse zu visualisieren und die einzelnen Schritte, Schnittstellen, deren 

Zusammenhänge und Abfolgen sichtbar zu machen. (TZ 23) 

(27) Die durchgeführte Risikoanalyse sollte auf alle identifizierten Prozesse im 

Finanzmanagement ausgedehnt und eine Risikobeurteilung in die Prozessbeschreibung 

aufgenommen werden. (TZ 24) 

(28) Die Vorgaben des Bundesfinanzierungsgesetzes zur Risikomanagementrichtlinie 

sollten für alle relevanten Risikoarten berücksichtigt werden. (TZ 24) 

(29) Auf die aktenmäßige Dokumentation der Rolle des Back Office bei der 

unabhängigen Prüfung von Finanzgeschäften sollte Wert gelegt werden. Dazu sollten 

Checklisten mit zwingenden Eingabefeldern erarbeitet und dem Back Office für die 

Kontrolle zu Verfügung gestellt werden. (TZ 25) 

(30) Die Nachweise über die Einhaltung der Haftungsgrenzen und vergebenen 

Risikolimits sollte in die dokumentierte Entscheidungsgrundlage für den Vorstand 

aufgenommen werden. (TZ 25) 

(31) Es wäre darauf zu achten, dass die Abstimmung mit dem Land wie vorgesehen vor 

der Veröffentlichung der Ausschreibung durchgeführt wird, damit die Kontrollfunktion, 

allfällige Kommentare und Anmerkungen des Landes ausreichend berücksichtigt werden 

können. (TZ 26) 

(32) Das Back Office sollte in den Prozess der Kontrolle sowie der Unterfertigung des 

Kreditvertrags miteinbezogen werden. (TZ 27) 

(33) Eine finale Version des unterzeichneten Kreditvertrags sollte durch die KABEG an 

das Land übermittelt werden. (TZ 27) 

(34) Die bei der Fremdmittelaufnahme zu verwendenden Bankkonten sollten im 

Rahmen einer dokumentierten Kontrollschleife z.B. unter Einbindung des Back Office 

bestätigt werden. (TZ 27) 
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(35) Um die Nachtdienste und Bereitschaftsdienste zu optimieren, sollten die 

Betriebsvereinbarungen der KABEG analysiert und notwendige, bedarfsgerechte 

Überarbeitungen vorgenommen werden. (TZ 30) 

 

 

Klagenfurt, den 19. Mai 2020 

Der Direktor 

 

MMag. Günter Bauer, MBA 

 


